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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1997 Nr. 137 ausgegeben am 14. Juli 1997 

 

Gemeinsame Ausführungsordnung 
zum Madrider Abkommen über die  

internationale Registrierung von Marken 
und zum Protokoll zu diesem Abkommen 

Angenommen von der Versammlung des  
Madrider Verbands am 18. Januar 1996 

Inkrafttreten: 1. April 1996 

Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Regel 1 

Abkürzungen 

Im Sinne dieser Ausführungsordnung bedeutet: 
i) "Abkommen" das Madrider Abkommen über die internationale 

Registrierung von Marken vom 14. April 1891, revidiert in Stock-
holm am 14. Juli 19671 und geändert am 2. Oktober 1979; 

ii) "Protokoll" das Protokoll zum Madrider Abkommen über die in-
ternationale Registrierung von Marken, angenommen in Madrid am 
27. Juni 1989; 

iii) "Vertragspartei" jedes Land, das Vertragspartei des Abkommens ist, 
oder jeden Staat oder jede zwischenstaatliche Organisation, die Ver-
tragspartei des Protokolls sind; 

iv) "Vertragsstaat" eine Vertragspartei, bei der es sich um einen Staat 
handelt; 
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v) "Vertragsorganisation" eine Vertragspartei, bei der es sich um eine 
zwischenstaatliche Organisation handelt; 

vi) "internationale Registrierung" die nach dem Abkommen und/oder 
dem Protokoll vorgenommene Registrierung einer Marke; 

vii) "internationales Gesuch" ein nach dem Abkommen und/oder dem 
Protokoll eingereichtes Gesuch um internationale Registrierung; 

viii) "internationales Gesuch, für das ausschliesslich das Abkommen 
massgebend ist" ein internationales Gesuch, bei dem die Ur-
sprungsbehörde die Behörde 
– eines Staates ist, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch 

das Protokoll gebunden ist, oder 
– eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch 

durch das Protokoll gebunden ist, wenn alle im internationalen 
Gesuch benannten Staaten durch das Abkommen gebunden sind 
(gleichviel, ob diese Staaten auch durch das Protokoll gebunden 
sind); 

ix) "internationales Gesuch, für das ausschliesslich das Protokoll mass-
gebend ist" ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbe-
hörde die Behörde 
– eines Staates ist, der durch das Protokoll, jedoch nicht durch das 

Abkommen gebunden ist, oder 
– einer Vertragsorganisation ist oder 
– eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch 

durch das Protokoll gebunden ist, wenn das internationale Ge-
such nicht die Benennung eines Staates enthält, der durch das 
Abkommen gebunden ist; 

x) "internationales Gesuch, für das sowohl das Abkommen als auch 
das Protokoll massgebend sind" ein internationales Gesuch, bei dem 
die Ursprungsbehörde die Behörde eines Staates ist, der sowohl 
durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, 
und das sich auf eine Eintragung stützt und die Benennungen 
– mindestens eines durch das Abkommen gebundenen Staates 

(unabhängig davon, ob dieser Staat ebenfalls durch das Proto-
koll gebunden ist) und 

– mindestens eines durch das Protokoll, jedoch nicht durch das 
Abkommen gebundenen Staates oder mindestens einer Ver-
tragsorganisation 

enthält; 
xi) "Hinterleger" die natürliche oder juristische Person, auf deren Na-

men das internationale Gesuch eingereicht wird; 
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xii) "juristische Person" eine Vereinigung, Gesellschaft oder eine 
sonstige Gruppe oder Organisation, die nach dem für sie gelten-
den Recht Rechte erwerben, Verpflichtungen eingehen und vor 
Gericht klagen und verklagt werden kann; 

xiii) "Basisgesuch" das Gesuch um Eintragung einer Marke, das bei 
der Behörde einer Vertragspartei eingereicht wurde und die 
Grundlage für das internationale Gesuch um Eintragung dieser 
Marke bildet; 

xiv) "Basiseintragung" die Eintragung einer Marke, die von der Be-
hörde einer Vertragspartei vorgenommen wurde und die Grund-
lage für das internationale Gesuch um Eintragung dieser Marke 
bildet; 

xv) "Benennung" das Gesuch um Ausdehnung des Schutzes ("territo-
riale Ausdehnung") nach Art. 3ter Abs. 1 oder 2 des Abkommens 
beziehungsweise Art. 3ter Abs. 1 oder 2 des Protokolls; es bedeu-
tet auch eine im internationalen Register eingetragene derartige 
Ausdehnung; 

xvi) "benannte Vertragspartei" eine Vertragspartei, für welche die 
Ausdehnung des Schutzes ("territoriale Ausdehnung") nach Art. 
3ter Abs. 1 oder 2 des Abkommens beziehungsweise Art. 3ter 
Abs. 1 oder 2 des Protokolls beantragt oder für die eine Ausdeh-
nung im internationalen Register eingetragen worden ist; 

xvii) "nach dem Abkommen benannte Vertragspartei" eine benannte 
Vertragspartei, für welche die nach Art. 3ter Abs. 1 oder 2 des 
Abkommens beantragte Ausdehnung des Schutzes ("territoriale 
Ausdehnung") im internationalen Register eingetragen worden 
ist; 

xviii) "nach dem Protokoll benannte Vertragspartei" eine benannte 
Vertragspartei, für welche die nach Art. 3ter Abs. 1 oder 2 des 
Protokolls beantragte Ausdehnung des Schutzes ("territoriale 
Ausdehnung") im internationalen Register eingetragen worden 
ist; 

xix) "Schutzverweigerung" eine Mitteilung der Behörde einer benann-
ten Vertragspartei nach Art. 5 Abs. 1 des Abkommens oder Art. 5 
Abs. 1 des Protokolls, dass in der betreffenden Vertragspartei der 
Schutz nicht gewährt werden kann; 

xx) "Blatt" das in Regel 32 genannte regelmässig erscheinende Blatt; 
xxi) "Inhaber" die natürliche oder juristische Person, auf deren Na-

men die internationale Registrierung im internationalen Register 
eingetragen ist; 
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xxii) "Internationale Klassifikation der Bildbestandteile" die durch das 
Wiener Abkommen vom 12. Juni 1973 über die Errichtung einer 
internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken 
geschaffene Klassifikation; 

xxiii) "Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen" 
die durch das Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die 
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für 
die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 
19671 und in Genf am 13. Mai 19772, geschaffene Klassifikation; 

xxiv) "internationales Register" die beim Internationalen Büro geführte 
amtliche Sammlung von Daten über internationale Registrierun-
gen, welche aufgrund des Abkommens, des Protokolls oder der 
Ausführungsordnung eingetragen werden müssen oder dürfen, 
ungeachtet des Mediums, in dem die Daten gespeichert sind; 

xxv) "Behörde" die für die Eintragung von Marken zuständige Behör-
de einer Vertragspartei oder die in Art. 9quater des Abkommens 
oder Art. 9quater des Protokolls beziehungsweise in beiden Arti-
keln genannte gemeinsame Behörde; 

xxvi) "Ursprungsbehörde" die Behörde des in Art. 1 Abs. 3 des Ab-
kommens bezeichneten Ursprungslandes oder die in Art. 2 Abs. 2 
des Protokolls bezeichnete Ursprungsbehörde beziehungsweise 
beide; 

xxvii) "amtliches Formblatt" das vom Internationalen Büro erstellte 
Formblatt oder jedes Formblatt gleichen Inhalts und Formats; 

xxviii) "vorgeschriebene Gebühr" die im Gebührenverzeichnis festge-
setzte geltende Gebühr; 

xxix) "Generaldirektor" den Generaldirektor der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum; 

xxx) "Internationales Büro" das Internationale Büro der Weltorganisa-
tion für geistiges Eigentum. 
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Regel 2 

Mitteilungen an das Internationale Büro; Unterschrift 

1) [Schriftliche Mitteilungen; Mehrere Schriftstücke in einem Um-
schlag] 
a) Vorbehaltlich des Abs. 6 sind Mitteilungen an das Internationale 

Büro schriftlich mit Schreibmaschine oder einem sonstigen Gerät ab-
zufassen und, mit Ausnahme der Mitteilung durch Fernschreiben o-
der Telegramm, zu unterschreiben. 

b) Werden mehrere Schriftstücke in einem Umschlag versandt, so sollte 
eine Liste beigefügt sein, in der diese genau bezeichnet sind. 

2) [Unterschrift] Die Unterschrift muss handschriftlich erfolgen oder 
muss aufgedruckt oder aufgestempelt sein; sie kann durch Anbringung 
eines Siegels oder bei den in Abs. 6 genannten elektronischen Mitteilun-
gen durch eine zwischen dem Internationalen Büro und der betreffenden 
Behörde vereinbarte Kennzeichnungsart ersetzt werden. 

3) [Mitteilungen durch Telefax] 
a) Jede Mitteilung kann durch Telefax an das Internationale Büro ge-

richtet werden mit der Massgabe, dass, 
i) wenn die Mitteilung auf einem amtlichen Formblatt eingereicht 

werden muss, das amtliche Formblatt für die Mitteilung durch 
Telefax verwendet wird, und dass, 

ii) wenn die Mitteilung aus dem internationalen Gesuch besteht, 
das Original der Seite des amtlichen Formblatts mit der Wieder-
gabe oder den Wiedergaben der Marke von der Ursprungsbe-
hörde unterschrieben und mit den für die Kennzeichnung des 
internationalen Gesuchs, auf das sie sich bezieht, ausreichenden 
Angaben an das Internationale Büro gesandt wird. 

b) Geht das unter Bst. a Ziff. ii genannte Original innerhalb eines Mo-
nats ab dem Datum des Eingangs der Mitteilung durch Telefax beim 
Internationalen Büro ein, so gilt das Original als am Datum des Ein-
gangs der Mitteilung durch Telefax beim Internationalen Büro einge-
gangen. 

c) Wird ein internationales Gesuch durch Telefax an das Internationale 
Büro gerichtet, so beginnt die Prüfung durch das Internationale Büro 
auf Übereinstimmung des internationalen Gesuchs mit den massgeb-
lichen Erfordernissen 
i) mit dem Eingang des unter Bst. a Ziff. ii genannten Originals, 

wenn dieses Original innerhalb eines Monats ab dem Datum des 
Eingangs der Mitteilung durch Telefax eingeht, oder 
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ii) mit Ablauf der unter Bst. b genannten Frist von einem Monat, 
wenn das entsprechende Original nicht innerhalb dieser Frist 
beim Internationalen Büro eingeht. 

4) [Mitteilungen durch Fernschreiben oder Telegramm] 
a) Andere Mitteilungen als das internationale Gesuch oder eine der 

internationalen Registrierung nachfolgende Benennung können durch 
Fernschreiben oder Telegramm an das Internationale Büro gerichtet 
werden mit der Massgabe, dass, wenn die Verwendung eines amtli-
chen Formblatts vorgeschrieben ist, das ordnungsgemäss unter-
schriebene und inhaltlich mit dem Inhalt des Fernschreibens oder Te-
legramms übereinstimmende amtliche Formblatt innerhalb eines Mo-
nats ab dem Datum des Eingangs der Mitteilung durch Fernschreiben 
oder Telegramm beim Internationalen Büro eingeht. 

b) Sind die Erfordernisse nach Bst. a erfüllt, so gilt das amtliche Form-
blatt als am Datum des Eingangs der Mitteilung durch Fernschreiben 
oder Telegramm beim Internationalen Büro eingegangen. Sind die 
Erfordernisse nach Bst. a nicht erfüllt, so gilt die Mitteilung durch 
Fernschreiben oder Telegramm als nicht erfolgt. 

5) [Bestätigung des Eingangs eines Telefaxes durch das Internationale 
Büro und Tag des Eingangs] 
a) Das Internationale Büro benachrichtigt den Absender einer Mittei-

lung durch Telefax umgehend und durch Telefax über den Eingang 
der Mitteilung und benachrichtigt ihn ebenfalls, wenn die erhaltene 
Mitteilung durch Telefax unvollständig oder unleserlich ist, sofern 
der Absender identifiziert werden kann und durch Telefax erreichbar 
ist. 

b) Wird eine Mitteilung durch Telefax übermittelt und stimmt aufgrund 
der Zeitverschiebung zwischen dem Ort, von dem aus die Mitteilung 
übermittelt wird, und Genf das Datum des Tages, an dem die Über-
mittlung begonnen wird, mit dem Datum des Tages, an dem die voll-
ständige Mitteilung beim Internationalen Büro eingeht, nicht überein, 
so gilt das frühere Datum als Tag des Eingangs beim Internationalen 
Büro. 

6) [Elektronische Mitteilungen; Bestätigung des Eingangs einer elekt-
ronischen Mitteilung durch das Internationale Büro und Tag des Ein-
gangs] 
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a) Auf Wunsch einer Behörde erfolgt der Austausch von Mitteilungen 
zwischen dieser Behörde und dem Internationalen Büro, einschliess-
lich der Einreichung des internationalen Gesuchs, mit elektronischen 
Mitteln, wie zwischen dem Internationalen Büro und der betreffen-
den Behörde vereinbart. 

b) Das Internationale Büro benachrichtigt den Absender einer elektro-
nischen Übermittlung umgehend und durch elektronische Übermitt-
lung über den Eingang der Übermittlung und benachrichtigt ihn e-
benfalls, wenn die elektronische Übermittlung unvollständig oder auf 
sonstige Weise unbrauchbar ist, sofern er identifiziert werden kann 
und erreichbar ist. 

c) Erfolgt eine Mitteilung mit elektronischen Mitteln und stimmt auf-
grund der Zeitverschiebung zwischen dem Ort, von dem aus die Mit-
teilung übermittelt wird, und Genf das Datum des Tages, an dem der 
Sendevorgang begonnen wird, mit dem Datum des Tages, an dem die 
vollständige Mitteilung beim Internationalen Büro eingeht, nicht ü-
berein, so gilt das frühere Datum als Tag des Eingangs beim Interna-
tionalen Büro. 

Regel 3 

Vertretung vor dem Internationalen Büro 

1) [Vertreter; Anschrift des Vertreters; Anzahl der Vertreter] 
a) Der Hinterleger oder der Inhaber kann sich durch einen Vertreter vor 

dem Internationalen Büro vertreten lassen. 
b) Die Anschrift des Vertreters muss: 

i) bei einem internationalen Gesuch, für das ausschliesslich das 
Abkommen massgebend ist, im Gebiet einer durch das Abkom-
men gebundenen Vertragspartei liegen; 

ii) bei einem internationalen Gesuch, für das ausschliesslich das 
Protokoll massgebend ist, im Gebiet einer durch das Protokoll 
gebundenen Vertragspartei liegen; 

iii) bei einem internationalen Gesuch, für das sowohl das Abkom-
men als auch das Protokoll massgebend sind, im Gebiet einer 
Vertragspartei liegen; 

iv) bei einer internationalen Registrierung im Gebiet einer Ver-
tragspartei liegen. 
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c) Der Hinterleger oder der Inhaber kann nur einen Vertreter haben. 
Werden in der Bestellung mehrere Vertreter angegeben, so gilt nur 
der zuerst genannte Vertreter als Vertreter und wird als solcher einge-
tragen. 

d) Ist eine Kanzlei oder Kanzleigemeinschaft von Rechtsanwälten, Pa-
tentanwälten oder Markenanwälten als Vertreterin beim Internatio-
nalen Büro angegeben worden, so gilt diese als ein Vertreter. 

2) [Bestellung des Vertreters] 
a) Die Bestellung eines Vertreters kann in dem internationalen Gesuch, 

in einer nachträglichen Benennung oder in einem Antrag nach Regel 
25 erfolgen, wenn eine solche nachträgliche Benennung oder ein sol-
cher Antrag über eine Behörde vorgenommen wird. 

b) Die Bestellung eines Vertreters kann auch in einer getrennten Mittei-
lung erfolgen, die sich auf eine oder mehrere bestimmte internationale 
Gesuche oder internationale Registrierungen oder auf alle künftigen 
internationalen Gesuche und internationalen Registrierungen dessel-
ben Hinterlegers oder Inhabers beziehen kann. Einzureichen ist diese 
Mitteilung beim Internationalen Büro 
i) von dem Hinterleger, dem Inhaber oder dem bestellten Vertre-

ter, 
ii) von der Ursprungsbehörde oder 
iii) von einer sonstigen beteiligten Behörde, wenn der Hinterleger, 

der Inhaber oder der bestellte Vertreter die Einreichung bean-
tragt und die Behörde sie zulässt. 

Die Mitteilung ist vom Hinterleger, vom Inhaber oder von der einrei-
chenden Behörde zu unterschreiben. 

3) [Nicht vorschriftsmässige Bestellung] 
a) Befindet sich die Anschrift des angeblichen Vertreters nicht in dem 

massgeblichen Gebiet nach Abs. 1 Bst. b, so behandelt das Internati-
onale Büro diese Bestellung so, als sei sie nicht erfolgt und benach-
richtigt den Hinterleger oder Inhaber, den angeblichen Vertreter und, 
falls es sich bei dem Absender oder Übermittler um eine Behörde 
handelt, diese Behörde entsprechend. 

b) Ist nach Auffassung des Internationalen Büros die Bestellung des 
Vertreters nach Abs. 2 nicht vorschriftsmässig, so benachrichtigt es 
den Hinterleger oder den Inhaber, den angeblichen Vertreter und, 
falls es sich bei dem Absender oder Übermittler um eine Behörde 
handelt, diese Behörde entsprechend. 
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c) Solange die massgeblichen Erfordernisse nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 
2 nicht erfüllt sind, übersendet das Internationale Büro alle diesbe-
züglichen Mitteilungen an den Hinterleger oder Inhaber persönlich. 

4) [Eintragung der Bestellung eines Vertreters und Mitteilung dar-
über; Datum des Wirksamwerdens der Bestellung] 
a) Stellt das Internationale Büro fest, dass die Bestellung eines Vertreters 

den geltenden Erfordernissen entspricht, so trägt es die Tatsache, dass 
der Hinterleger oder Inhaber einen Vertreter hat, sowie Namen und 
Anschrift des Vertreters im internationalen Register ein. In diesem 
Fall ist das Datum des Wirksamwerdens der Bestellung das Datum, 
an dem das Internationale Büro das internationale Gesuch, die nach-
trägliche Benennung, den Antrag oder eine getrennte Mitteilung, in 
welcher der Vertreter bestellt worden ist, erhalten hat. 

b) Das Internationale Büro unterrichtet sowohl den Hinterleger oder 
den Inhaber als auch den Vertreter von der Eintragung nach Bst. a. 
Erfolgte die Bestellung in einer getrennten Mitteilung über eine Be-
hörde, so unterrichtet das Internationale Büro auch diese Behörde 
von der Eintragung. 

5) [Wirkung der Bestellung eines Vertreters] 
a) Sofern diese Ausführungsordnung nicht ausdrücklich etwas anderes 

vorsieht, ersetzt die Unterschrift eines nach Abs. 4 Bst. a eingetrage-
nen Vertreters die Unterschrift des Hinterlegers oder des Inhabers. 

b) Sofern in dieser Ausführungsordnung nicht ausdrücklich eine Auf-
forderung, Unterrichtung oder sonstige Mitteilung sowohl an den 
Hinterleger oder Inhaber als auch an den Vertreter verlangt wird, 
richtet das Internationale Büro alle Aufforderungen, Unterrichtungen 
oder sonstigen Mitteilungen, die in Ermangelung eines Vertreters an 
den Hinterleger oder Inhaber gesandt werden müssten, an den nach 
Abs. 4 Bst. a eingetragenen Vertreter; jede Aufforderung, Unterrich-
tung oder sonstige Mitteilung, die auf diese Weise an den genannten 
Vertreter gerichtet wird, hat dieselbe Wirkung, als sei sie an den Hin-
terleger oder den Inhaber gerichtet worden. 

c) Jede von dem nach Abs. 4 Bst. a eingetragenen Vertreter an das Inter-
nationale Büro gerichtete Mitteilung hat dieselbe Wirkung, als sei sie 
vom Hinterleger oder vom Inhaber an das Büro gerichtet worden. 

6) [Löschung der Eintragung; Datum des Wirksamwerdens der Lö-
schung] 
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a) Jede Eintragung nach Abs. 4 Bst. a wird gelöscht, wenn die Löschung 
in einer vom Hinterleger, vom Inhaber oder vom Vertreter unter-
zeichneten Mitteilung beantragt wird. Die Eintragung wird vom In-
ternationalen Büro von Amts wegen gelöscht, wenn ein neuer Vertre-
ter bestellt wird oder wenn eine Änderung des Inhabers eingetragen 
und vom neuen Inhaber der internationalen Registrierung kein Ver-
treter bestellt worden ist. 

b) Vorbehaltlich des Bst. c ist die Löschung ab dem Datum des Eingangs 
der entsprechenden Mitteilung beim Internationalen Büro wirksam. 

c) Wird die Löschung vom Vertreter beantragt, so wird sie ab dem frü-
heren der folgenden Daten wirksam: 
i) dem Datum des Eingangs einer Mitteilung beim Internationalen 

Büro über die Bestellung eines neuen Vertreters; 
ii) dem Datum, an dem eine Frist von zwei Monaten nach Eingang 

des Antrags des Vertreters auf Löschung der Eintragung abläuft. 
Bis zum Datum des Wirksamwerdens der Löschung richtet das In-
ternationale Büro alle in Abs. 5 Bst. b genannten Mitteilungen sowohl 
an den Hinterleger oder den Inhaber als auch an den Vertreter. 

d) Das Internationale Büro unterrichtet nach Eingang eines vom Vertre-
ter gestellten Antrags auf Löschung den Hinterleger oder den Inhaber 
entsprechend und fügt der Unterrichtung Kopien aller Mitteilungen 
bei, die in den sechs Monaten vor dem Zeitpunkt der Unterrichtung 
an den Vertreter übersandt worden sind oder die das Internationale 
Büro in diesem Zeitraum vom Vertreter erhalten hat. 

e) Sobald der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Löschung bekannt 
ist, unterrichtet das Internationale Büro den Vertreter, dessen Eintra-
gung gelöscht worden ist, den Hinterleger oder den Inhaber, und, 
wenn die Bestellung des Vertreters über eine Behörde eingereicht 
worden ist, diese Behörde über die Löschung und das Datum des 
Wirksamwerdens. 

Regel 4 

Berechnung der Fristen 

1) [Nach Jahren bemessene Fristen] Jede nach Jahren bemessene Frist 
endet im massgeblichen folgenden Jahr in dem Monat, der dieselbe Be-
zeichnung, und an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Monat und 
der Tag des Ereignisses, an dem die Frist begann; hat sich das Ereignis 
jedoch am 29. Februar zugetragen, und endet der Februar des massgebli-
chen folgenden Jahres am 28., so endet die Frist am 28. Februar. 
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2) [Nach Monaten bemessene Fristen] Jede nach Monaten bemessene 
Frist endet im massgeblichen folgenden Monat an dem Tag, der dieselbe 
Zahl trägt wie der Tag des Ereignisses, an dem die Frist begann; hat der 
massgebliche folgende Monat jedoch keinen Tag mit der entsprechenden 
Zahl, so endet die Frist am letzten Tag des betreffenden Monats. 

3) [In Tagen bemessene Fristen] Jede in Tagen bemessene Frist be-
ginnt an dem auf den Eintritt des betreffenden Ereignisses folgenden Tag 
und endet entsprechend. 

4) [Ablauf an einem Tag, an dem das Internationale Büro oder eine 
Behörde für die Öffentlichkeit nicht geöffnet ist] Endet eine Frist an 
einem Tag, an dem das Internationale Büro oder die betreffende Behörde 
für die Öffentlichkeit nicht geöffnet ist, so endet die Frist, ungeachtet der 
Abs. 1 bis 3, am ersten darauf folgenden Tag, an dem das Internationale 
Büro oder die betreffende Behörde für die Öffentlichkeit geöffnet ist. 

5) [Angabe des Datums des Ablaufs] Das Internationale Büro gibt in 
allen Fällen, in denen es eine Frist setzt, das Datum des Ablaufs der ent-
sprechenden Frist nach den Abs. 1 bis 3 an. 

Regel 5 

Störungen im Post- und Zustelldienst 

1) [Durch einen Postdienst übersandte Mitteilungen] Versäumt ein 
Beteiligter die Frist für eine Mitteilung, die an das Internationale Büro 
gerichtet ist und über einen Postdienst versandt wird, einzuhalten, so 
wird dies entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internationalen Büro 
überzeugend nachweist, 
i) dass die Mitteilung mindestens fünf Tage vor Ablauf der Frist auf-

gegeben wurde oder dass die Mitteilung nicht später als fünf Tage 
nach Wiederaufnahme des Postdienstes aufgegeben worden ist, 
nachdem der Postdienst an einem der letzten zehn Tage vor Ablauf 
der Frist infolge eines Krieges, einer Revolution, einer Störung der 
öffentlichen Ordnung, eines Streiks, einer Naturkatastrophe oder 
ähnlicher Ursachen unterbrochen war; 

ii) dass die Mitteilung mit Einschreiben aufgegeben wurde, oder Ein-
zelheiten der Versendung im Zeitpunkt der Aufgabe vom Postdienst 
eingetragen worden sind und 
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iii) dass in den Fällen, in denen die Post üblicherweise in keiner Ver-
sandart innerhalb von zwei Tagen nach Aufgabe beim Internationa-
len Büro eingeht, die Mitteilung in einer Versandart, mit der sie üb-
licherweise innerhalb von zwei Tagen nach Aufgabe beim Internati-
onalen Büro eingeht, oder mit Luftpost befördert wurde. 

2) [Durch einen Zustelldienst übersandte Mitteilungen] Versäumt ein 
Beteiligter, die Frist für eine Mitteilung, die an das Internationale Büro 
gerichtet ist und durch einen Zustelldienst übersandt wird, einzuhalten, 
so wird dies entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internationalen Büro 
überzeugend nachweist, 
i) dass die Mitteilung mindestens fünf Tage vor Ablauf der Frist über-

sandt wurde oder dass die Mitteilung nicht später als fünf Tage nach 
Wiederaufnahme des Zustelldienstes übersandt wurde, wenn der 
Zustelldienst an einem der letzten zehn Tage vor Ablauf der Frist 
infolge eines Krieges, einer Revolution, einer Störung der öffentli-
chen Ordnung, eines Streiks, einer Naturkatastrophe oder ähnlicher 
Ursachen unterbrochen war, und 

ii) dass Einzelheiten der Versendung zum Zeitpunkt der Aufgabe vom 
Zustelldienst eingetragen worden sind. 

3) [Einschränkung der Entschuldigung] Ein Fristversäumnis wird 
aufgrund dieser Regel nur entschuldigt, wenn der in Abs. 1 oder 2 be-
zeichnete Nachweis und die Mitteilung oder eine Abschrift davon spätes-
tens sechs Monate nach Ablauf der Frist beim Internationalen Büro ein-
gehen. 

4) [Internationales Gesuch und nachträgliche Benennung] Erhält das 
Internationale Büro ein internationales Gesuch oder eine nachträgliche 
Benennung nach Ablauf der in Art. 3 Abs. 4 des Abkommens, in Art. 3 
Abs. 4 des Protokolls und in Regel 24 Abs. 6 Bst. b vorgesehenen Frist 
von zwei Monaten und gibt die beteiligte Behörde an, dass der verspätete 
Eingang auf die in Abs. 1 oder 2 genannten Umstände zurückzuführen 
ist, so finden Abs. 1 oder 2 und Abs. 3 Anwendung. 

Regel 6 

Sprachen 

1) [Internationales Gesuch] 
a) Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das Abkommen mass-

gebend ist, sind in Französisch abzufassen. 
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b) Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das Protokoll oder 
sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend sind, sind 
je nach Vorschrift der Ursprungsbehörde in Englisch oder Franzö-
sisch abzufassen, wobei die Ursprungsbehörde dem Hinterleger die 
Wahl zwischen Englisch und Französisch freistellen kann. 

2) [Andere Mitteilungen als internationale Gesuche] 
a) Mitteilungen, die ein internationales Gesuch betreffen, für das aus-

schliesslich das Abkommen massgebend ist, oder die sich daraus er-
gebende internationale Registrierung sind, vorbehaltlich der Regel 17 
Abs. 2 Ziff. v und Abs. 3, in Französisch abzufassen; jedoch findet 
Bst. b Anwendung, wenn die sich aus einem internationalen Gesuch, 
für das ausschliesslich das Abkommen massgebend ist, ergebende in-
ternationale Registrierung Gegenstand einer nachträglichen Benen-
nung nach Regel 24 Abs. 1 Bst. b gewesen ist. 

b) Mitteilungen über ein internationales Gesuch, für das ausschliesslich 
das Protokoll oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll 
massgebend sind, oder über eine sich daraus ergebende internationale 
Registrierung sind, vorbehaltlich der Regel 17 Abs. 2 Ziff. v und Abs. 
3, wie folgt abzufassen: 
i) in Englisch oder Französisch, wenn die Mitteilung vom Hinter-

leger oder vom Inhaber oder von einer Behörde an das Interna-
tionale Büro gerichtet ist, 

ii) in der nach Regel 7 Abs. 2 anwendbaren Sprache, wenn die Mit-
teilung aus der Erklärung über die beabsichtigte Benutzung einer 
Marke besteht, die dem internationalen Gesuch nach Regel 9 
Abs. 6 Bst. d Ziff. i oder der nachträglichen Benennung nach 
Regel 24 Abs. 3 Bst. b Ziff. i beigefügt ist, 

iii) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der 
Mitteilung um eine vom Internationalen Büro an eine Behörde 
gerichtete Benachrichtigung handelt, es sei denn, diese Behörde 
hat dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass alle derartigen Be-
nachrichtigungen in Englisch oder in Französisch abzufassen 
sind; betrifft die Mitteilung des Internationalen Büros die Ein-
tragung einer internationalen Registrierung in das internationale 
Register, so ist in der Mitteilung anzugeben, in welcher Sprache 
das entsprechende internationale Gesuch beim Internationalen 
Büro eingegangen ist; 

iv) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der 
Mitteilung um eine vom Internationalen Büro an den Hinterle-
ger oder den Inhaber gerichtete Mitteilung handelt, es sei denn, 
dieser Hinterleger oder Inhaber hat den Wunsch geäussert, diese 
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Mitteilungen in Englisch zu erhalten, obwohl die Sprache des in-
ternationalen Gesuchs Französisch ist, oder in Französisch, ob-
wohl die Sprache des internationalen Gesuchs Englisch ist. 

3) [Eintragung und Veröffentlichung] 
a) Ist für das internationale Gesuch ausschliesslich das Abkommen 

massgebend, so sind die Eintragung in das internationale Register und 
die im Blatt vorzunehmende Veröffentlichung der sich daraus erge-
benden internationalen Registrierung und aller Angaben, die auf-
grund dieser Ausführungsordnung in bezug auf diese internationale 
Registrierung sowohl einzutragen als auch zu veröffentlichen sind, in 
Französisch abzufassen. 

b) Sind für das internationale Gesuch ausschliesslich das Protokoll oder 
sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend, so sind 
die Eintragung in das internationale Register und die im Blatt vorzu-
nehmende Veröffentlichung der sich daraus ergebenden internationa-
len Registrierung und aller Angaben, die aufgrund dieser Ausfüh-
rungsordnung in bezug auf diese internationale Registrierung sowohl 
einzutragen als auch zu veröffentlichen sind, in Englisch und Franzö-
sisch abzufassen. In der Eintragung und in der Veröffentlichung der 
internationalen Registrierung ist die Sprache anzugeben, in der das 
internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist. 

c) Handelt es sich bei der nachträglichen Benennung nach Regel 24 Abs. 
1 Bst. b um die erste nachträgliche Benennung nach jener Regel in be-
zug auf eine bestimmte internationale Registrierung, so veröffentlicht 
das Internationale Büro zusammen mit der Veröffentlichung dieser 
nachträglichen Benennung im Blatt die internationale Registrierung 
in Englisch und veröffentlicht sie erneut in Französisch. 

4) [Übersetzung] 
a) Die Übersetzungen aus dem Englischen ins Französische oder aus 

dem Französischen ins Englische, die für die Mitteilungen nach Abs. 
2 Bst. b Ziff. iii und iv und die Eintragungen und Veröffentlichungen 
nach Abs. 3 Bst. b und c erforderlich sind, werden vom Internationa-
len Büro gefertigt. Der Hinterleger beziehungsweise der Inhaber 
kann dem internationalen Gesuch oder einem Antrag auf Eintragung 
einer nachträglichen Benennung oder einer Änderung einen Überset-
zungsvorschlag für jeden im internationalen Gesuch oder dem Antrag 
enthaltenen Text beifügen. Wird der Übersetzungsvorschlag vom In-
ternationalen Büro nicht für richtig befunden, so wird er vom Inter-
nationalen Büro berichtigt, nachdem der Hinterleger oder der Inha-
ber aufgefordert worden ist, innerhalb eines Monats nach der Auf-
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forderung zu den vorgeschlagenen Berichtigungen Stellung zu neh-
men. 

b) Ungeachtet des Bst. a übersetzt das Internationale Büro die Marke 
nicht. Gibt der Hinterleger oder der Inhaber in Übereinstimmung 
mit Regel 9 Abs. 4 Bst. b Ziff. iii oder Regel 24 Abs. 3 Bst. c eine oder 
mehrere Übersetzungen der Marke an, so wird die Richtigkeit dieser 
Übersetzungen vom Internationalen Büro nicht geprüft. 

Regel 7 

Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse 

1) [Einreichung nachträglicher Benennungen durch die Ursprungsbe-
hörde] Sind auf Verlangen der Vertragspartei, falls es sich bei ihrer Be-
hörde um die Ursprungsbehörde handelt und die Anschrift des Inhabers 
sich im Gebiet der betreffenden Vertragspartei befindet, Benennungen, 
die nachträglich zur internationalen Registrierung vorgenommen wer-
den, von dieser Behörde beim Internationalen Büro einzureichen, so 
notifiziert sie dem Generaldirektor dieses Erfordernis. 

2) [Absicht, die Marke zu benutzen] Verlangt eine Vertragspartei als 
eine nach dem Protokoll benannte Vertragspartei eine Erklärung über die 
beabsichtigte Benutzung der Marke, so notifiziert sie dem Generaldirek-
tor dieses Erfordernis. Verlangt diese Vertragspartei, dass die Erklärung 
vom Hinterleger selbst zu unterschreiben und auf einem dem internatio-
nalen Gesuch beigefügten besonderen amtlichen Formblatt vorzuneh-
men ist, so hat die Notifikation eine diesbezügliche Aussage zu enthalten 
und den genauen Wortlaut der erforderlichen Erklärung anzugeben. 
Verlangt die Vertragspartei ferner, dass die Erklärung in Englisch abge-
fasst wird, auch wenn das internationale Gesuch in Französisch abgefasst 
ist, oder in Französisch abgefasst wird, auch wenn das internationale 
Gesuch in Englisch abgefasst ist, so ist die verlangte Sprache in der Noti-
fikation anzugeben. 

3) [Notifikation] 
a) Notifikationen nach Abs. 1 oder 2 können von der Vertragspartei 

zum Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Ratifizierungs-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dem Protokoll vorgenom-
men werden; das Datum des Wirksamwerdens der Notifikation ist 
dasselbe wie das Datum des Inkrafttretens des Protokolls für die Ver-
tragspartei, welche die Notifikation vorgenommen hat. Die Notifika-
tion kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen; in diesem Fall 
wird sie drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor oder 
zu einem in der Notifikation angegebenen späteren Datum in bezug 



0.232.112.21 (Original) 
 

16 

auf internationale Registrierungen mit demselben oder einem späteren 
Datum ab dem Datum des Wirksamwerdens der Notifikation wirksam. 

b) Notifikationen nach Abs. 1 oder 2 können jederzeit zurückgenom-
men werden. Die Rücknahmeanzeige ist an den Generaldirektor zu 
richten. Die Rücknahme wird mit dem Eingang der Rücknahmean-
zeige beim Generaldirektor oder an einem in der Anzeige angebene-
nen späteren Datum wirksam. 

Kapitel 2 

Internationale Gesuche 

Regel 8 

Mehrere Hinterleger 

1) [Zwei oder mehr Hinterleger, die ausschliesslich nach dem Ab-
kommen oder sowohl nach dem Abkommen als auch nach dem Proto-
koll hinterlegen] Zwei oder mehr Hinterleger können ein internationales 
Gesuch, für das ausschliesslich das Abkommen oder sowohl das Ab-
kommen als auch das Protokoll massgebend sind, gemeinsam einreichen, 
wenn sie gemeinsam Inhaber der Basiseintragung sind und für jeden von 
ihnen das in Art. 1 Abs. 3 des Abkommens bezeichnete Ursprungsland 
dasselbe ist. 

2) [Zwei oder mehr Hinterleger, die ausschliesslich nach dem Proto-
koll hinterlegen] Zwei oder mehr Hinterleger können ein internationales 
Gesuch, für das ausschliesslich das Protokoll massgebend ist, gemeinsam 
einreichen, wenn das Basisgesuch von ihnen gemeinsam eingereicht wor-
den ist oder wenn sie gemeinsam Inhaber der Basiseintragung sind und 
jeder von ihnen berechtigt ist, im Hinblick auf die Vertragspartei, deren 
Behörde die Ursprungsbehörde ist, ein internationales Gesuch nach Art. 
2 Abs. 1 des Protokolls einzureichen. 

Regel 9 

Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs 

1) [Einreichung] Das internationale Gesuch ist von der Ursprungsbe-
hörde beim Internationalen Büro einzureichen. 

2) [Formblatt und Unterschrift] 
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a) Das internationale Gesuch ist auf dem amtlichen Formblatt in einem 
Exemplar einzureichen. 

b) Das internationale Gesuch ist von der Ursprungsbehörde und, falls 
die Ursprungsbehörde dies verlangt, auch vom Hinterleger zu unter-
schreiben. Verlangt die Ursprungsbehörde nicht, lässt es aber zu, dass 
der Hinterleger das internationale Gesuch unterschreibt, so kann der 
Hinterleger das internationale Gesuch unterschreiben. 

3) [Gebühren] Die für das internationale Gesuch geltenden vorge-
schriebenen Gebühren sind nach den Regeln 10, 34 und 35 zu entrichten. 

4) [Inhalt aller internationalen Gesuche] 
a) Vorbehaltlich der Abs. 5, 6 und 7 muss das internationale Gesuch 

folgendes enthalten oder angeben: 
i) den Namen des Hinterlegers; ist der Hinterleger eine natürliche 

Person, so sind der Familienname oder der Hauptname und der 
Vorname oder Beiname beziehungsweise die Vor- und 
Beinamen der natürlichen Person anzugeben; ist der Hinterleger 
eine juristische Person, so ist die volle amtliche Bezeichnung der 
juristischen Person anzugeben; ist der Name des Hinterlegers 
nicht in lateinischen Schriftzeichen angegeben, so muss die An-
gabe des Namens aus einer Transliteration in lateinische Schrift-
zeichen bestehen, die sich nach der Phonetik der Sprache des in-
ternationalen Gesuchs richtet; ist der Hinterleger eine juristische 
Person und ist der Name in anderen als lateinischen Schriftzei-
chen angegeben, so kann die Transliteration durch eine Überset-
zung in die Sprache des internationalen Gesuchs ersetzt werden, 

ii) die Anschrift des Hinterlegers; die Anschrift ist so anzugeben, 
dass sie den üblichen Erfordernissen für eine schnelle Postzu-
stellung entspricht; sie hat zumindest alle massgeblichen Verwal-
tungseinheiten, gegebenenfalls einschliesslich der Hausnummer, 
zu enthalten; zusätzlich können die Telefon- und Telefaxnum-
mer sowie eine abweichende Zustellungsanschrift angegeben 
werden; bei zwei oder mehr Hinterlegern mit unterschiedlichen 
Anschriften ist eine Zustellungsanschrift anzugeben; ist keine 
Zustellungsanschrift angegeben, so gilt die Anschrift des im in-
ternationalen Gesuch an erster Stelle genannten Hinterlegers als 
Zustellungsanschrift, 
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iii) gegebenenfalls den Namen und die Anschrift des Vertreters; zu-
sätzlich können die Telefon- und Telefaxnummer angegeben 
werden; ist der Name des Vertreters in anderen als lateinischen 
Schriftzeichen angegeben, so muss die Angabe des Namens aus 
einer Transliteration in lateinische Schriftzeichen bestehen, die 
sich nach der Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs 
richtet; ist der Vertreter eine juristische Person und der Name in 
anderen als lateinischen Schriftzeichen angegeben, so kann die 
Transliteration durch eine Übersetzung in die Sprache des inter-
nationalen Gesuchs ersetzt werden, 

iv) falls der Hinterleger sich aufgrund der Pariser Verbandsüberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums die Priorität einer 
früheren Anmeldung zunutze zu machen wünscht, eine Erklä-
rung, in der die Priorität dieser früheren Anmeldung bean-
sprucht wird, zusammen mit der Angabe des Namens der Be-
hörde, bei der die Anmeldung eingereicht wurde, und des Da-
tums sowie, falls vorhanden, die Nummer dieser Anmeldung 
und, falls sich der Prioritätsanspruch nicht auf alle in dem inter-
nationalen Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen 
bezieht, die Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die 
sich der Prioritätsanspruch bezieht, 

v) eine Wiedergabe der Marke, die in das dafür vorgesehene Feld 
im amtlichen Formblatt passen muss; die Wiedergabe muss deut-
lich und in Schwarzweiss oder in Farbe sein, je nachdem, ob die 
Wiedergabe in dem Basisgesuch oder der Basiseintragung in 
Schwarzweiss oder in Farbe ist, 

vi) falls der Hinterleger wünscht, dass die Marke als Marke in Stan-
dardschriftzeichen angesehen wird, eine dahin gehende Erklä-
rung, 

vii) falls der Hinterleger nach Art. 3 Abs. 3 des Abkommens oder 
Art. 3 Abs. 3 des Protokolls Farbe als unterscheidendes Merk-
mal der Marke beansprucht, die Angabe dieser Tatsache und die 
Angabe der beanspruchten Farbe oder Farbenzusammenstellung 
in Worten und, falls die unter Ziff. v eingereichte Wiedergabe in 
Schwarzweiss ist, eine Wiedergabe der Marke in Farbe, 

viii) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine drei-
dimensionale Marke bezieht, die Angabe "three-dimensional 
mark"/"marque tridimensionnelle" ("dreidimensionale Marke"), 

ix) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf ein Hör-
zeichen bezieht, die Angabe "sound mark"/"marque sonore" 
("Hörzeichen"), 
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x) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine Kol-
lektivmarke, eine Gütermarke oder eine Garantiemarke bezieht, 
eine dahin gehende Angabe, 

xi) falls das Basisgesuch oder die Basiseintragung eine Beschreibung 
der Marke in Worten enthält, diese Beschreibung; liegt diese Be-
schreibung in einer anderen Sprache als der des internationalen 
Gesuchs vor, so ist sie in der Sprache des internationalen Ge-
suchs abzufassen, 

xii) falls die Marke insgesamt oder teilweise aus anderen als lateini-
schen Schriftzeichen oder aus anderen als arabischen oder römi-
schen Zahlen besteht, eine Transliteration der Schriftzeichen in 
lateinische Schriftzeichen und der Zahlen in arabische Zahlen; 
die Transliteration in lateinische Schriftzeichen hat sich nach der 
Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs zu richten, 

xiii) die Namen der Waren und Dienstleistungen, für die um interna-
tionale Registrierung der Marke nachgesucht wird, gruppiert in 
die entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation 
der Waren und Dienstleistungen, wobei jeder Gruppe die 
Nummer der entsprechenden Klasse vorangestellt und jede 
Gruppe in der Reihenfolge der Klassen der Klassifikation ange-
ordnet wird; die Waren und Dienstleistungen sind in genauen 
Begriffen anzugeben, vorzugsweise unter Verwendung der Wör-
ter aus dem alphabetischen Verzeichnis der genannten Klassifi-
kation; das internationale Gesuch kann Einschränkungen des 
Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in bezug auf ei-
ne oder mehrere benannte Vertragsparteien enthalten; die Ein-
schränkung in bezug auf einzelne Vertragsparteien kann unter-
schiedlich sein, und 

xiv) den Betrag der gezahlten Gebühren und die gewählte Zahlungs-
weise oder den Auftrag zur Abbuchung des geforderten Gebüh-
renbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffneten 
Konto sowie den Namen des Einzahlers oder Auftraggebers der 
Zahlung. 

b) Das internationale Gesuch kann ferner folgendes enthalten: 
i) falls der Hinterleger eine natürliche Person ist, eine Angabe des 

Staates, dessen Angehöriger der Hinterleger ist; 
ii) falls der Hinterleger eine juristische Person ist, Angaben über 

die Rechtsnatur der juristischen Person sowie über den Staat und 
gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach 
dessen Recht die juristische Person gegründet wurde; 
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iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren 
Worten besteht, die übersetzt werden können, eine Übersetzung 
dieses Wortes oder dieser Worte ins Französische, wenn für das 
internationale Gesuch ausschliesslich das Abkommen massge-
bend ist, oder ins Englische oder Französische oder in beide 
Sprachen, wenn für das internationale Gesuch ausschliesslich das 
Protokoll oder das Abkommen und das Protokoll massgebend 
sind; 

iv) falls der Hinterleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der 
Marke beansprucht, für jede Farbe eine in Worten ausgedrückte 
Angabe der wesentlichen Teile der Marke, die in dieser Farbe 
gehalten sind. 

5) [Zusätzlicher Inhalt eines internationalen Gesuchs, für das aus-
schliesslich das Abkommen massgebend ist] 
a) Ist für ein internationales Gesuch ausschliesslich das Abkommen 

massgebend, so muss das internationale Gesuch zusätzlich zu den in 
Abs. 4 Bst. a genannten Angaben folgendes enthalten oder angeben: 
i) den Vertragsstaat des Abkommens, in dem der Hinterleger eine 

tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche 
oder Handelsniederlassung hat; gibt es keinen derartigen Ver-
tragsstaat, den Vertragsstaat des Abkommens, in dem der Hin-
terleger seinen Wohnsitz hat; gibt es keinen derartigen Vertrags-
staat, den Vertragsstaat des Abkommens, dessen Angehöriger 
der Hinterleger ist; 

ii) ist die nach Abs. 4 Bst. a Ziff. ii angegebene Anschrift des Hin-
terlegers in einem anderen Staat als dem, dessen Behörde die Ur-
sprungsbehörde ist, die unter Ziff. i genannte Anschrift der Nie-
derlassung oder des Wohnsitzes, 

iii) die Staaten, die nach dem Abkommen benannt sind; 
iv) das Datum und die Nummer der Basiseintragung und 
v) die unter Bst. b beschriebene Erklärung der Ursprungsbehörde. 

b) Die unter Bst. a Ziff. v genannte Erklärung bestätigt 
i) das Datum, an dem der Antrag des Hinterlegers um Einreichung 

des internationalen Gesuchs beim Internationalen Büro bei der 
Ursprungsbehörde eingegangen ist oder nach Regel 11 Abs. 1 bei 
ihr als eingegangen gilt, 

ii) dass der in dem internationalen Gesuch genannte Hinterleger 
und der Inhaber der Basiseintragung dieselbe Person ist, 
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iii) dass jede in Abs. 4 Bst. a Ziff. viii bis xi genannte und im interna-
tionalen Gesuch gemachte Angabe auch in der Basiseintragung 
gemacht wurde, 

iv) dass die Marke, die Gegenstand des internationalen Gesuchs ist, 
dieselbe ist wie in der Basiseintragung, 

v) dass bei der Beanspruchung von Farben in dem internationalen 
Gesuch der Farbenanspruch derselbe ist wie in der Basiseintra-
gung und 

vi) dass die im internationalen Gesuch angegebenen Waren und 
Dienstleistungen von dem Verzeichnis der Waren und Dienst-
leistungen der Basiseintragung erfasst sind. 

c) Stützt sich das internationale Gesuch auf zwei oder mehr Basiseintra-
gungen derselben Marke bei der Ursprungsbehörde, so gilt die unter 
Bst. a Ziff. v genannte Erklärung als auf alle jene Basiseintragungen 
anwendbar. 

6) [Zusätzlicher Inhalt eines internationalen Gesuchs, für das aus-
schliesslich das Protokoll massgebend ist] 
a) Ist für ein internationales Gesuch ausschliesslich das Protokoll mass-

gebend, so muss das internationale Gesuch zusätzlich zu den in Abs. 
4 Bst. a genannten Angaben folgendes enthalten oder angeben: 
i) im Fall der Einreichung des Basisgesuchs oder der Registrierung 

der Basiseintragung bei der Behörde eines Vertragsstaats, dessen 
Angehöriger der Hinterleger ist oder in dem er seinen Wohnsitz 
oder seine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende 
gewerbliche oder Handelsniederlassung hat, den betreffenden 
Vertragsstaat, 

ii) ist die nach Abs. 4 Bst. a Ziff. ii angegebene Anschrift des Hin-
terlegers in einem anderen Staat als dem, dessen Behörde die Ur-
sprungsbehörde ist, den nach Ziff. i genannten Wohnsitz oder 
die dort genannte Anschrift der Niederlassung, 

iii) im Fall der Einreichung des Basisgesuchs oder der Registrierung 
der Basiseintragung bei der Behörde einer Vertragsorganisation, 
die Organisation und den Mitgliedstaat der Organisation, dessen 
Angehöriger der Hinterleger ist, oder eine Erklärung, dass der 
Hinterleger in dem Gebiet seinen Wohnsitz hat, in dem der 
Gründungsvertrag dieser Organisation gilt, oder eine Erklärung, 
dass der Hinterleger in diesem Gebiet eine tatsächliche und nicht 
nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlas-
sung hat, 
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iv) ist die nach Abs. 4 Bst. a Ziff. ii angegebene Anschrift des Hin-
terlegers nicht in dem Gebiet, in dem der Gründungsvertrag der 
Vertragsorganisation, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, 
gilt, den nach Ziff. iii genannten Wohnsitz oder die dort genann-
te Anschrift der Niederlassung, 

v) die nach dem Protokoll benannten Vertragsparteien, 
vi) das Datum und die Nummer des Basisgesuchs beziehungsweise 

das Datum und die Nummer der Basiseintragung und 
vii) die unter Bst. b beschriebene Erklärung der Ursprungsbehörde. 

b) Die unter Bst. a Ziff. vii genannte Erklärung bestätigt 
i) das Datum, an dem die Ursprungsbehörde den Antrag des Hin-

terlegers auf Einreichung des internationalen Gesuchs beim In-
ternationalen Büro erhalten hat, 

ii) dass der im internationalen Gesuch genannte Hinterleger und 
der im Basisgesuch genannte Hinterleger beziehungsweise der in 
der Basiseintragung genannte Inhaber dieselbe Person ist, 

iii) dass jede in Abs. 4 Bst. a Ziff. viii bis xi genannte und im interna-
tionalen Gesuch gemachte Angabe auch in dem Basisgesuch be-
ziehungsweise in der Basiseintragung gemacht wurde, 

iv) dass die Marke, die Gegenstand des internationalen Gesuchs ist, 
dieselbe ist wie in dem Basisgesuch beziehungsweise in der Basis-
eintragung, 

v) dass bei der Beanspruchung von Farben im internationalen Ge-
such der Farbenanspruch derselbe ist wie in dem Basisgesuch 
beziehungsweise in der Basiseintragung und 

vi) dass die im internationalen Gesuch angegebenen Waren und 
Dienstleistungen von dem Verzeichnis der Waren und Dienst-
leistungen des Basisgesuchs beziehungsweise der Basiseintra-
gung erfasst sind. 

c) Stützt sich das internationale Gesuch auf zwei oder mehr Basisgesu-
che oder Basiseintragungen derselben Marke bei der Ursprungsbe-
hörde, so gilt die unter Bst. a Ziff. vii genannte Erklärung auf alle jene 
Basisgesuche und Basiseintragungen anwendbar. 

d) Betrifft eine Benennung eine Vertragspartei, die eine Notifikation 
nach Regel 7 Abs. 2 vorgenommen hat, so muss das internationale 
Gesuch auch eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der 
Marke in dem Gebiet dieser Vertragspartei enthalten; die Erklärung 
wird als Teil der Benennung der Vertragspartei betrachtet, die sie ver-
langt, und ist, wie von der Vertragspartei verlangt, 
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i) entweder von dem Hinterleger selbst zu unterschreiben und auf 
einem dem internationalen Gesuch beigefügten besonderen amt-
lichen Formblatt einzureichen, oder 

ii) in das internationale Gesuch aufzunehmen. 

7) [Inhalt eines internationalen Gesuchs, für das sowohl das Abkom-
men als auch das Protokoll massgebend sind] Sind für ein internationales 
Gesuch sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend, so 
muss das internationale Gesuch zusätzlich zu den in Abs. 4 Bst. a ge-
nannten Angaben die in den Abs. 5 und 6 genannten Angaben enthalten 
oder angeben, wobei lediglich eine Basiseintragung, aber kein Basisge-
such, nach Abs. 6 Bst. a Ziff. vi angegeben werden kann und diese Basisein-
tragung dieselbe ist wie die in Abs. 5 Bst. a Ziff. iv genannte. 

Regel 10 

Gebühren für das internationale Gesuch 

1) [Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das Abkommen 
massgebend ist] Für ein internationales Gesuch, für das ausschliesslich 
das Abkommen massgebend ist, ist die Zahlung der unter Nummer 1 des 
Gebührenverzeichnisses angegebenen Grundgebühr, Ergänzungsgebühr 
und gegebenenfalls Zusatzgebühr erforderlich. Diese Gebühren sind in 
zwei Raten für jeweils zehn Jahre zu entrichten. Auf die Zahlung der 
zweiten Rate findet Regel 30 Anwendung. 

2) [Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das Protokoll 
massgebend ist] Für ein internationales Gesuch, für das ausschliesslich 
das Protokoll massgebend ist, ist die Zahlung der unter Nummer 2 des 
Gebührenverzeichnisses angegebenen oder genannten Grundgebühr, 
Ergänzungsgebühr und/oder individuellen Gebühr und gegebenenfalls 
Zusatzgebühr erforderlich. Diese Gebühren sind für zehn Jahre zu ent-
richten. 

3) [Internationale Gesuche, für die sowohl das Abkommen als auch 
das Protokoll massgebend sind] Für internationale Gesuche, für die so-
wohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend sind, ist die 
Zahlung der unter Nummer 3 des Gebührenverzeichnisses angegebenen 
oder genannten Grundgebühr, Ergänzungsgebühr und gegebenenfalls 
individuellen Gebühr und Zusatzgebühr erforderlich. Auf die nach dem 
Abkommen benannten Vertragsparteien findet Abs. 1 Anwendung. Auf 
die nach dem Protokoll benannten Vertragsparteien findet Abs. 2 An-
wendung. 
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Regel 11 

Andere als die Klassifikation der Waren und 
Dienstleistungen betreffende Mängel 

1) [Vorzeitiger Antrag an die Ursprungsbehörde] 
a) Geht bei der Ursprungsbehörde ein Antrag ein, ein internationales 

Gesuch, für das ausschliesslich das Abkommen massgebend ist, beim 
Internationalen Büro einzureichen, bevor die Marke, auf die in dem 
Antrag Bezug genommen wird, im Register der betreffenden Behörde 
eingetragen ist, so gilt dieser Antrag für die Zwecke des Art. 3 Abs. 4 
des Abkommens als bei der Ursprungsbehörde am Tag der Eintra-
gung der Marke im Register der betreffenden Behörde eingegangen. 

b) Geht vorbehaltlich des Bst. c bei der Ursprungsbehörde ein Antrag 
ein, ein internationales Gesuch, für das sowohl das Abkommen als 
auch das Protokoll massgebend sind, beim Internationalen Büro ein-
zureichen, bevor die Marke, auf die in dem Antrag Bezug genommen 
wird, im Register der betreffenden Behörde eingetragen ist, so wird 
das internationale Gesuch als internationales Gesuch behandelt, für 
das ausschliesslich das Protokoll massgebend ist, und die Ursprungs-
behörde streicht die Benennung jeder durch das Abkommen gebun-
denen Vertragspartei. 

c) Ist der unter Bst. b genannte Antrag von einem ausdrücklichen An-
trag begleitet, das internationale Gesuch nach Eintragung der Marke 
im Register der Ursprungsbehörde als ein internationales Gesuch zu 
behandeln, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll 
massgebend sind, so streicht die betreffende Behörde die Benennung 
jeder durch das Abkommen gebundenen Vertragspartei nicht und der 
Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs gilt für die Zwe-
cke des Art. 3 Abs. 4 des Abkommens und des Art. 3 Abs. 4 des Pro-
tokolls bei der betreffenden Behörde am Tag der Eintragung der 
Marke in das Register dieser Behörde eingegangen. 

2) [Vom Hinterleger zu behebende Mängel] 
a) Enthält das internationale Gesuch nach Auffassung des Internationa-

len Büros andere als die in den Abs. 3, 4 und 6 und in den Regeln 12 
und 13 genannten Mängel, so teilt es dem Hinterleger den Mangel mit 
und benachrichtigt gleichzeitig die Ursprungsbehörde. 
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b) Diese Mängel können vom Hinterleger innerhalb von drei Monaten 
nach dem Datum behoben werden, an dem das Internationale Büro 
den Mangel mitgeteilt hat. Wird ein Mangel nicht innerhalb von drei 
Monaten nach dem Datum behoben, an dem das Internationale Büro 
den Mangel mitgeteilt hat, so gilt das internationale Gesuch als zu-
rückgenommen, und das Internationale Büro benachrichtigt davon 
gleichzeitig den Hinterleger und die Ursprungsbehörde. 

3) [Von dem Hinterleger oder der Ursprungsbehörde zu behebende 
Mängel] 
a) Sind ungeachtet des Abs. 2 die nach Regel 10 zu entrichtenden Ge-

bühren von der Ursprungsbehörde an das Internationale Büro ent-
richtet worden und liegt der eingegangene Gebührenbetrag nach Auf-
fassung des Internationalen Büros unter dem erforderlichen Betrag, 
so teilt es dies gleichzeitig der Ursprungsbehörde und dem Hinterle-
ger mit. Der Fehlbetrag wird in der Mitteilung angegeben. 

b) Der Fehlbetrag kann von der Ursprungsbehörde oder vom Hinterle-
ger innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung 
durch das Internationale Büro entrichtet werden. Wird der Fehlbe-
trag nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum entrichtet, an 
dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat, so gilt das in-
ternationale Gesuch als zurückgenommen, und das Internationale 
Büro benachrichtigt davon gleichzeitig die Ursprungsbehörde und 
den Hinterleger. 

4) [Von der Ursprungsbehörde zu behebende Mängel] 
a) Wenn das Internationale Büro 

i) feststellt, dass das internationale Gesuch die Erfordernisse der 
Regel 2 Abs. 1 Bst. a nicht erfüllt oder nicht auf dem nach Regel 
9 Abs. 2 Bst. a vorgeschriebenen amtlichen Formblatt einge-
reicht worden ist, 

ii) feststellt, dass das internationale Gesuch einen der in Regel 15 
Abs. 1 Bst. a genannten Mängel aufweist, 

iii) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Mängel auf-
weist, die sich auf die Berechtigung des Hinterlegers zur Einrei-
chung eines internationalen Gesuchs beziehen, 

iv) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Mängel auf-
weist, die sich auf die in Regel 9 Abs. 5 Bst. a Ziff. v oder Abs. 6 
Bst. a Ziff. vii genannte Erklärung der Ursprungsbehörde bezie-
hen, 
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v) feststellt, dass das in Regel 2 Abs. 3 Bst. a Ziff. ii genannte Ori-
ginal nicht innerhalb der in Regel 2 Abs. 3 Bst. b genannten Frist 
von einem Monat eingegangen ist, oder 

vi) feststellt, dass das internationale Gesuch nicht von der Ur-
sprungsbehörde unterschrieben ist, 

so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleich-
zeitig den Hinterleger. 

b) Mängel dieser Art können von der Ursprungsbehörde innerhalb von 
drei Monaten nach dem Datum behoben werden, an dem das Interna-
tionale Büro den Mangel mitgeteilt hat. Wird ein Mangel nicht inner-
halb von drei Monaten nach dem Datum behoben, an dem das Inter-
nationale Büro ihn mitgeteilt hat, so gilt das internationale Gesuch als 
zurückgenommen, und das Internationale Büro benachrichtigt davon 
gleichzeitig die Ursprungsbehörde und den Hinterleger. 

5) [Erstattung von Gebühren] Gilt das internationale Gesuch nach 
Abs. 2 Bst. b, Abs. 3 oder Abs. 4 Bst. b als zurückgenommen, so erstattet 
das Internationale Büro dem Einzahler die für das Gesuch entrichteten 
Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der halben unter Nummer 
1.1.1, 2.1.1 oder 3.1.1 des Gebührenverzeichnisses genannten Grundge-
bühr zurück. 

6) [Andere Mängel in bezug auf die Benennung einer Vertragspartei 
nach dem Protokoll] 
a) Geht ein internationales Gesuch nach Art. 3 Abs. 4 des Protokolls 

beim Internationalen Büro innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang desselben internationalen Gesuchs bei der Ursprungsbehörde 
ein, und ist das Internationale Büro der Auffassung, dass eine Erklä-
rung über die beabsichtigte Benutzung der Marke nach Regel 9 Abs. 
6 Bst. d Ziff. i oder Abs. 7 erforderlich ist, diese jedoch fehlt oder den 
geltenden Erfordernissen nicht entspricht, so teilt das Internationale 
Büro dies umgehend und gleichzeitig dem Hinterleger und der Ur-
sprungsbehörde mit. 

b) Die Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke gilt als 
zusammen mit dem internationalen Gesuch beim Internationalen Bü-
ro eingegangen, wenn die fehlende oder berichtigte Erklärung beim 
Internationalen Büro innerhalb des unter Bst. a genannten Zeitraums 
von zwei Monaten eingeht. 

c) Das internationale Gesuch gilt als ohne die Benennung einer Ver-
tragspartei hinterlegt, für welche eine Erklärung über die beabsichtig-
te Benutzung der Marke erforderlich ist, wenn die fehlende oder be-
richtigte Erklärung nach Ablauf des unter Bst. b genannten Zeitraums 
von zwei Monaten eingeht. Das Internationale Büro teilt dies gleich-
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zeitig dem Hinterleger und der Ursprungsbehörde mit, erstattet die 
für diese Vertragspartei bereits entrichtete Benennungsgebühr und 
weist darauf hin, dass die Benennung dieser Vertragspartei als nach-
trägliche Benennung nach Regel 24 erfolgen kann, sofern dieser Be-
nennung die erforderliche Erklärung beigefügt ist. 

7) [Internationales Gesuch, das nicht als solches betrachtet wird] 
Wird das internationale Gesuch vom Hinterleger unmittelbar beim In-
ternationalen Büro eingereicht oder entspricht es nicht dem Erfordernis 
der Regel 6 Abs. 1, so wird das internationale Gesuch nicht als solches 
betrachtet und wird an den Absender zurückgesandt. 

Regel 12 

Mängel in bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen 

1) [Klassifikationsvorschlag] 
a) Sind nach Auffassung des Internationalen Büros die Erfordernisse der 

Regel 9 Abs. 4 Bst. a Ziff. xiii nicht erfüllt, so unterbreitet das Inter-
nationale Büro für die Klassifikation und Gruppierung einen eigenen 
Vorschlag, übersendet der Ursprungsbehörde eine Mitteilung über 
seinen Vorschlag und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger. 

b) In der Mitteilung wird gegebenenfalls auch der Betrag der aufgrund 
der vorgeschlagenen Klassifikation und Gruppierung fälligen Gebüh-
ren angegeben. 

2) [Von dem Vorschlag abweichende Stellungnahme] Die Ursprungs-
behörde kann dem Internationalen Büro innerhalb von drei Monaten 
nach dem Datum der Mitteilung über den Vorschlag eine Stellungnahme 
zu der vorgeschlagenen Klassifikation und Gruppierung übermitteln. 

3) [Anmahnung bezüglich des Vorschlags] Hat die Ursprungsbehör-
de innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der in Abs. 1 Bst. a 
genannten Mitteilung keine Stellungnahme zu der Klassifikation und 
Gruppierung übermittelt, so übersendet das Internationale Büro der 
Ursprungsbehörde und dem Hinterleger eine Mitteilung, in welcher der 
Vorschlag wiederholt wird. Die in Abs. 2 genannte Frist von drei Mona-
ten bleibt von der Übersendung einer solchen Mitteilung unberührt. 

4) [Zurücknahme des Vorschlags] Nimmt das Internationale Büro 
aufgrund der nach Abs. 2 übermittelten Stellungnahme seinen Vorschlag 
zurück, so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt 
gleichzeitig den Hinterleger. 
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5) [Änderung des Vorschlags] Ändert das Internationale Büro auf-
grund der nach Abs. 2 übermittelten Stellungnahme seinen Vorschlag, so 
teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig 
den Hinterleger über diese Änderung und die sich daraus ergebenden 
Änderungen des in Abs. 1 Bst. b angegebenen Betrags. 

6) [Bestätigung des Vorschlags] Bestätigt das Internationale Büro un-
geachtet der in Abs. 2 genannten Stellungnahme seinen Vorschlag, so teilt 
es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den 
Hinterleger. 

7) [Gebühren] 
a) Ist dem Internationalen Büro keine Stellungnahme nach Abs. 2 ü-

bermittelt worden, so ist der in Abs. 1 Bst. b genannte Betrag inner-
halb von vier Monaten nach dem Datum der in Abs. 1 Bst. a genann-
ten Mitteilungen zu zahlen; anderenfalls gilt das internationale Ge-
such als zurückgenommen, und das Internationale Büro teilt dies der 
Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterle-
ger. 

b) Ist dem Internationalen Büro eine Stellungnahme nach Abs. 2 über-
mittelt worden, so ist der in Abs. 1 Bst. b oder gegebenenfalls in Abs. 
5 genannte Betrag innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der 
Mitteilung des Internationalen Büros über die Änderung oder Bestä-
tigung seines Vorschlags nach Abs. 5 beziehungsweise Abs. 6 zu zah-
len; anderenfalls gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen, 
und das Internationale Büro teilt dies der Ursprungsbehörde mit und 
benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger. 

c) Ist dem Internationalen Büro eine Stellungnahme nach Abs. 2 über-
mittelt worden und nimmt das Internationale Büro aufgrund dieser 
Stellungnahme seinen Vorschlag nach Abs. 4 zurück, so wird der in 
Abs. 1 Bst. b genannte Betrag nicht fällig. 

8) [Erstattung der Gebühren] Gilt das internationale Gesuch nach 
Abs. 7 als zurückgenommen, so erstattet das Internationale Büro dem 
Einzahler die für dieses Gesuch entrichteten Gebühren nach Abzug eines 
Betrags in Höhe der halben unter Nummer 1.1.1, 2.1.1 oder 3.1.1 des 
Gebührenverzeichnisses genannten Grundgebühr zurück. 

9) [Klassifikation in der Eintragung] Vorbehaltlich der Übereinstim-
mung des internationalen Gesuchs mit den sonstigen massgeblichen 
Erfordernissen wird die Marke mit der Klassifikation und Gruppierung 
eingetragen, die das Internationale Büro für richtig erachtet. 
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Regel 13 

Mängel in bezug auf die Angabe der Waren und Dienstleistungen 

1) [Mitteilung von Mängeln durch das Internationale Büro an die Ur-
sprungsbehörde] Ist das Internationale Büro der Auffassung, dass Waren 
oder Dienstleistungen im internationalen Gesuch mit einem Begriff an-
gegeben sind, der für die Zwecke der Klassifikation zu unbestimmt be-
ziehungsweise unverständlich oder sprachlich unrichtig ist, so teilt es dies 
der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterle-
ger. Das Internationale Büro kann in derselben Mitteilung einen Ersatz-
begriff oder die Streichung des Begriffs vorschlagen. 

2) [Frist für die Behebung von Mängeln] 
a) Die Ursprungsbehörde kann innerhalb von drei Monaten nach dem 

Datum der in Abs. 1 genannten Mitteilung einen Vorschlag zur Be-
hebung des Mangels machen. 

b) Wird innerhalb der unter Bst. a angegebenen Frist ein für das Interna-
tionale Büro annehmbarer Vorschlag zur Behebung des Mangels 
nicht gemacht, so nimmt das Internationale Büro den Begriff wie im 
internationalen Gesuch angegeben in die internationale Registrierung 
auf, sofern die Ursprungsbehörde die Klasse angegeben hat, in die 
dieser Begriff eingeordnet werden soll; die internationale Registrie-
rung hat eine Angabe dahin gehend zu enthalten, dass nach Auffas-
sung des Internationalen Büros der angegebene Begriff für die Zwe-
cke der Klassifikation zu unbestimmt beziehungsweise unverständ-
lich oder sprachlich unrichtig ist. Ist von der Ursprungsbehörde kei-
ne Klasse angegeben worden, so streicht das Internationale Büro den 
betreffenden Begriff von Amts wegen, teilt dies der Ursprungsbehör-
de mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger. 

Kapitel 3 

Internationale Registrierungen 

Regel 14 

Eintragung der Marke im internationalen Register 

1) [Eintragung der Marke im internationalen Register] Stellt das In-
ternationale Büro fest, dass das internationale Gesuch den massgeblichen 
Erfordernissen entspricht, so trägt es die Marke im internationalen Re-
gister ein, teilt den Behörden der benannten Vertragsparteien die interna-
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tionale Registrierung mit, benachrichtigt davon die Ursprungsbehörde 
und übersendet dem Inhaber eine Bescheinigung. 

2) [Inhalt der Registrierung] Die internationale Registrierung enthält 
folgendes: 
i) alle im internationalen Gesuch enthaltenen Angaben mit Ausnahme 

eines Prioritätsanspruchs nach Regel 9 Abs. 4 Bst. a Ziff. iv, wenn 
das Datum der früheren Anmeldung mehr als sechs Monate vor 
dem der internationalen Registrierung liegt, 

ii) das Datum der internationalen Registrierung, 
iii) die Nummer der internationalen Registrierung, 
iv) wenn die Marke nach der internationalen Klassifikation von Bildbe-

standteilen klassifiziert werden kann und sofern das internationale 
Gesuch keine Erklärung dahin gehend enthält, dass der Hinterleger 
wünscht, dass die Marke als Marke in Standardschriftzeichen ange-
sehen wird, die massgeblichen Klassifikationssymbole der genann-
ten Klassifikation wie vom Internationalen Büro bestimmt, 

v) für jede benannte Vertragspartei die Angabe, ob es sich um eine 
nach dem Abkommen oder nach dem Protokoll benannte Vertrags-
partei handelt. 

Regel 15 

Datum der internationalen Registrierung in besonderen Fällen 

1) [Nicht vorschriftsmässiges internationales Gesuch] 
a) Enthält das beim Internationalen Büro eingegangene internationale 

Gesuch nicht sämtliche der folgenden Bestandteile: 
i) Angaben, welche die Feststellung der Identität des Hinterlegers 

gestatten und ausreichen, um mit dem Hinterleger oder gegebe-
nenfalls seinem Vertreter in Verbindung zu treten, 

ii) die in Regel 9 Abs. 5 Bst. a Ziff. i oder in Regel 9 Abs. 6 Bst. a 
Ziff. i oder iii genannten Angaben, 

iii) die in Regel 9 Abs. 5 Bst. a Ziff. iii oder in Regel 9 Abs. 6 Bst. a 
Ziff. v genannten Angaben, 

iv) die in Regel 9 Abs. 5 Bst. a Ziff. iv oder in Regel 9 Abs. 6 Bst. a 
Ziff. vi genannten Angaben, 

v) die in Regel 9 Abs. 5 Bst. a Ziff. v oder in Regel 9 Abs. 6 Bst. a 
Ziff. vii genannte Erklärung, 

vi) eine Wiedergabe der Marke, 
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vii) die genaue Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die um 
Registrierung der Marke nachgesucht wird, 

so trägt die internationale Registrierung das Datum des Tages, an dem 
der letzte fehlende Bestandteil beim Internationalen Büro eingegan-
gen ist; geht der letzte der fehlenden Bestandteile jedoch innerhalb 
der in Art. 3 Abs. 4 des Abkommens und Art. 3 Abs. 4 des Protokolls 
genannten Frist von zwei Monaten beim Internationalen Büro ein, so 
trägt die internationale Registrierung das Datum des Tages, an dem 
das fehlerhafte internationale Gesuch bei der Ursprungsbehörde ein-
gegangen ist. 

b) Entspricht das beim Internationalen Büro eingegangene internationa-
le Gesuch keinem anderen ausser den unter Bst. a genannten mass-
geblichen Erfordernissen, sind diese Mängel jedoch sämtlich inner-
halb von drei Monaten nach dem Datum der in Regel 11 Abs. 2  
Bst. a, Abs. 3 Bst. a oder Abs. 4 Bst. a genannten Mitteilung behoben 
worden, so trägt die internationale Registrierung 
i) das Datum des Tages, an dem das fehlerhafte internationale Ge-

such bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist, sofern das In-
ternationale Büro das internationale Gesuch innerhalb der in 
Art. 3 Abs. 4 des Abkommens und in Art. 3 Abs. 4 des Proto-
kolls genannten Frist von zwei Monaten erhalten hat; 

ii) das Datum des Tages, an dem das fehlerhafte internationale Ge-
such beim Internationalen Büro eingegangen ist, sofern das In-
ternationale Büro das internationale Gesuch nach Ablauf der in 
Art. 3 Abs. 4 des Abkommens und in Art. 3 Abs. 4 des Proto-
kolls genannten Frist von zwei Monaten erhalten hat. 

2) [Nicht vorschriftsmässige Klassifikation] Das Datum der internati-
onalen Registrierung wird von einem Mangel in bezug auf die Klassifika-
tion der Waren und Dienstleistungen nicht berührt, sofern der in Regel 
12 Abs. 1 Bst. b genannte Betrag innerhalb der in Regel 12 Abs. 7 Bst. a 
und b genannten massgeblichen Frist an das Internationale Büro gezahlt 
wird. 
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Kapitel 4 

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale 
Registrierungen berühren 

Regel 16 

Frist für die Schutzverweigerung bei Widersprüchen 

1) [Mitteilung bezüglich möglicher Widersprüche] 
a) Hat eine Vertragspartei eine Erklärung nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b und 

c Satz 1 des Protokolls abgegeben, so teilt die Behörde dieser Ver-
tragspartei gegebenenfalls dem Internationalen Büro die Nummer 
und den Namen des Inhabers der internationalen Registrierung mit, 
gegen die nach Ablauf der in Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Protokolls ge-
nannten Frist von 18 Monaten Widerspruch eingelegt werden kann. 

b) Sind zum Zeitpunkt der Benachrichtigung über die unter Bst. a ge-
nannte Mitteilung die Daten des Beginns und des Endes der Wider-
spruchsfrist bekannt, so werden diese in der Benachrichtigung ange-
geben. Sind die Daten zu dem betreffenden Zeitpunkt noch nicht be-
kannt, so werden sie, sobald sie bekannt sind, dem Internationalen 
Büro mitgeteilt. 

c) Findet Bst. a Anwendung und hat die dort genannte Behörde vor 
Ablauf der dort genannten Frist von 18 Monaten dem Internationalen 
Büro mitgeteilt, dass die Frist zur Einlegung von Widersprüchen in-
nerhalb von 30 Tagen vor Ablauf der Frist von 18 Monaten abläuft 
und dass während dieser 30 Tage die Möglichkeit zur Einlegung von 
Widersprüchen besteht, so kann dem Internationalen Büro innerhalb 
eines Monats nach Einlegung des Widerspruchs eine Schutzverweige-
rung, die sich auf einen innerhalb dieser 30 Tage eingelegten Wider-
spruch stützt, mitgeteilt werden. 

2) [Eintragung und Übermittlung der Mitteilung] Das Internationale 
Büro trägt die nach Abs. 1 eingegangene Mitteilung im internationalen 
Register ein und übermittelt sie an die Ursprungsbehörde, falls diese 
gegenüber dem Internationalen Büro den Wunsch nach einer solchen 
Mitteilung geäussert hat, sowie gleichzeitig an den Inhaber. 
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Regel 17 

Mitteilung der Schutzverweigerung 

1) [Mitteilung der Schutzverweigerung] Die Mitteilung einer Schutz-
verweigerung nach Art. 5 des Abkommens und Art. 5 des Protokolls 
bezieht sich auf eine einzige internationale Registrierung; sie ist mit einem 
Datum zu versehen und von der mitteilenden Behörde zu unterschrei-
ben. 

2) [Nicht auf einen Widerspruch gestützte Schutzverweigerungen] 
Stützt sich die Schutzverweigerung nicht auf einen Widerspruch, so hat 
die Mitteilung folgendes zu enthalten oder anzugeben: 
i) die mitteilende Behörde, 
ii) die Nummer der internationalen Registrierung, 
iii) den Namen des Inhabers, 
iv) alle Gründe, auf die sich die Schutzverweigerung stützt, mit einem 

Hinweis auf die entsprechenden wesentlichen Bestimmungen des 
Gesetzes, 

v) beziehen sich die Gründe, auf die sich die Schutzverweigerung 
stützt, auf eine Marke, die Gegenstand einer Anmeldung oder einer 
Eintragung gewesen ist und mit der die Marke, die Gegenstand der 
internationalen Registrierung ist, offenbar kollidiert, das Anmelde-
datum und die Anmeldenummer, gegebenenfalls das Prioritätsda-
tum, das Datum und die Nummer der Eintragung, den Namen und 
die Anschrift des Inhabers sowie eine Widergabe der früheren Mar-
ke zusammen mit einem Verzeichnis sämtlicher oder der betroffe-
nen Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung oder der Ein-
tragung der früheren Marke, wobei dieses Verzeichnis in der Spra-
che dieser Anmeldung oder dieser Eintragung abgefasst sein kann, 

vi) betrifft die Schutzverweigerung nicht alle Waren und Dienstleistun-
gen, diejenigen, die davon berührt beziehungsweise nicht berührt 
sind, 

vii) ob die Schutzverweigerung Gegenstand einer Überprüfung oder 
Beschwerde sein kann und bejahendenfalls die unter den Umstän-
den angemessene Frist zur Einreichung des Antrags auf Überprü-
fung oder der Beschwerde gegen die Schutzverweigerung und die 
für den Antrag auf Überprüfung oder die Beschwerde zuständige 
Behörde, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass der Antrag auf Ü-
berprüfung oder die Beschwerde über einen Vertreter einzureichen 
ist, dessen Anschrift sich innerhalb des Gebiets der Vertragspartei 
befindet, deren Behörde die Schutzverweigerung ausgesprochen hat, 
und 
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viii) das Datum, an dem die Schutzverweigerung ausgesprochen wurde. 

3) [Auf einen Widerspruch gestützte Schutzverweigerungen] Stützt 
sich die Schutzverweigerung auf einen Widerspruch oder auf einen Wi-
derspruch und andere Gründe, so hat die in Abs. 1 genannte Mitteilung 
nicht nur die in Abs. 2 genannten Erfordernisse zu erfüllen, sondern 
auch einen dahin gehenden Hinweis und den Namen und die Anschrift 
des Widersprechenden zu enthalten; ungeachtet des Abs. 2 Ziff. v muss 
jedoch die Behörde, welche die Schutzverweigerung übermittelt, im Fall 
eines Widerspruchs, der sich auf eine Marke stützt, die Gegenstand einer 
Anmeldung oder einer Eintragung war, das Verzeichnis der Waren und 
Dienstleistungen übermitteln, auf die sich der Widerspruch stützt, und 
kann zusätzlich das vollständige Verzeichnis der Waren und Dienstleis-
tungen dieser früheren Anmeldung oder dieser früheren Eintragung 
mitteilen, wobei diese Verzeichnisse in der Sprache der früheren Anmel-
dung oder der früheren Eintragung abgefasst sein können. 

4) [Eintragung; Überprüfung oder Beschwerde] 
a) Das Internationale Büro trägt die Schutzverweigerung im internatio-

nalen Register zusammen mit den in der Mitteilung enthaltenen An-
gaben und mit einem Hinweis auf das Datum ein, an dem die Mittei-
lung der Schutzverweigerung an das Internationale Büro abgesandt 
wurde oder nach Regel 18 Abs. 1 Bst. c als an das Internationale Büro 
abgesandt betrachtet wird. 

b) Wird in der Mitteilung der Schutzverweigerung nach Abs. 2 oder 3 
darauf hingewiesen, dass die Verweigerung Gegenstand einer Über-
prüfung oder Beschwerde sein kann, so wird die Behörde, welche die 
Schutzverweigerung übermittelt hat, 
i) falls Antrag auf Überprüfung gestellt oder Beschwerde eingelegt 

wurde oder falls die geltende Frist abgelaufen ist, ohne dass Ü-
berprüfung beantragt oder Beschwerde eingelegt wurde und die 
Behörde davon Kenntnis hat, dem Internationalen Büro auf die 
zwischen dem Internationalen Büro und der Behörde vereinbar-
te Weise diese Tatsache mitteilen; 

ii) falls sie dem Internationalen Büro mitgeteilt hat, dass ein Antrag 
auf Überprüfung gestellt oder eine Beschwerde eingelegt wurde, 
oder falls ein Antrag auf Überprüfung gestellt oder eine Be-
schwerde eingelegt wurde, ohne dass dies dem Internationalen 
Büro mitgeteilt wurde, dem Internationalen Büro so bald wie 
möglich die rechtskräftige Entscheidung über die Überprüfung 
oder die Beschwerde oder, falls der Antrag auf Überprüfung o-
der die Beschwerde zurückgenommen wurde, die Zurücknahme 
mitteilen. 
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c) Das Internationale Büro trägt die unter Bst. b genannten rechtserheb-
lichen Tatsachen und Angaben, über die es unterrichtet wurde, im in-
ternationalen Register ein. 

5) [Übermittlung von Kopien der Mitteilungen] Das Internationale 
Büro übermittelt Kopien der Mitteilungen, die nach den Abs. 2 bis 4 
eingegangen sind, an die Ursprungsbehörde, falls diese gegenüber dem 
Internationalen Büro den Wunsch nach solchen Kopien geäussert hat, 
sowie gleichzeitig an den Inhaber. 

Regel 18 

Nicht vorschriftsmässige Schutzverweigerungen 

1) [Nach dem Abkommen benannte Vertragspartei] 
a) Im Fall einer Schutzverweigerung in bezug auf die Wirkung der in-

ternationalen Registrierung in einer nach dem Abkommen benannten 
Vertragspartei wird die Mitteilung der Schutzverweigerung vom In-
ternationalen Büro nicht als solche betrachtet, 
i) wenn sie die Nummer der betreffenden internationalen Regist-

rierung nicht angibt, es sei denn andere in der Mitteilung enthal-
tene Angaben erlauben die Identifizierung der Registrierung, 

ii) wenn sie keine Gründe für die Schutzverweigerung nennt oder 
iii) wenn sie dem Internationalen Büro zu spät, d. h. wenn sie nach 

Ablauf eines Jahres nach dem Datum zugesandt wurde, an dem 
die internationale Registrierung oder die im Anschluss an die in-
ternationale Registrierung erfolgte Benennung eingetragen wur-
de, mit der Massgabe, dass das genannte Datum dem der 
Versendung der Mitteilung über die internationale Registrierung 
oder die nachträgliche Benennung entspricht. Bei Versendung 
einer Mitteilung der Schutzverweigerung durch einen Postdienst 
gilt als Absendedatum das Datum des Poststempels. Ist der 
Poststempel unleserlich oder nicht vorhanden, so behandelt das 
Internationale Büro die Mitteilung so, als sei sie 20 Tage vor 
dem Eingangsdatum beim Internationalen Büro abgesandt wor-
den. Liegt das derart festgelegte Absendedatum jedoch vor dem 
Datum, an dem die Schutzverweigerung ausgesprochen wurde, 
so behandelt das Internationale Büro die Mitteilung so, als sei 
das letztere Datum das Absendedatum. Bei Versendung der 
Mitteilung der Schutzverweigerung durch einen Zustelldienst 
bestimmen dessen Angaben anhand des Versandprotokolls das 
Absendedatum. 
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b) Findet Bst. a Anwendung, so übermittelt das Internationale Büro 
dem Inhaber dennoch eine Kopie der Mitteilung und benachrichtigt 
gleichzeitig den Inhaber und die mitteilende Behörde davon, dass die 
Mitteilung der Schutzverweigerung vom Internationalen Büro nicht 
als solche betrachtet wird, und gibt hierfür die Gründe an. 

c) Falls die Mitteilung der Schutzverweigerung 
i) nicht im Namen der Behörde unterschrieben ist, welche die 

Schutzverweigerung mitgeteilt hat, oder sonst nicht den Erfor-
dernissen der Regel 2 Abs. 1 Bst. a oder dem Erfordernis der 
Regel 6 Abs. 2 entspricht, 

ii) gegebenenfalls nicht die Einzelheiten der Marke enthält, mit der 
die Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist, 
offenbar kollidiert (Regel 17 Abs. 2 Ziff. v und Abs. 3), 

iii) bei einer Schutzverweigerung, die nicht alle Waren und Dienst-
leistungen betrifft, nicht die Angabe der Waren und Dienstleis-
tungen enthält, die von der Schutzverweigerung betroffen bezie-
hungsweise nicht betroffen sind (Regel 17 Abs. 2 Ziff. vi), 

iv) gegebenenfalls nicht die Angabe der für einen Antrag auf Über-
prüfung oder eine Beschwerde zuständigen Behörde sowie der 
unter den Umständen angemessenen massgeblichen Frist zur 
Einreichung des Antrags oder der Beschwerde (Regel 17 Abs. 2 
Ziff. vii) enthält, 

v) nicht die Angabe des Datums enthält, an dem die Schutzverwei-
gerung ausgesprochen wurde (Regel 17 Abs. 2 Ziff. viii), oder 

vi) gegebenenfalls nicht den Namen und die Anschrift des Wider-
sprechenden sowie die Angabe der Waren und Dienstleistungen 
enthält, auf die sich der Widerspruch stützt (Regel 17 Abs. 3), 

so fordert das Internationale Büro die Behörde, welche die Schutz-
verweigerung übermittelt hat, auf, ihre Mitteilung innerhalb von zwei 
Monaten nach der Aufforderung zu berichtigen, und übermittelt Ko-
pien der nicht vorschriftsmässigen Mitteilung und der der beteiligten 
Behörde zugeleiteten Aufforderung an den Inhaber. Wird die Mittei-
lung entsprechend berichtigt, so gilt sie als an dem Datum dem Inter-
nationalen Büro zugeleitet, an dem die fehlerhafte Mitteilung an die-
ses abgesandt wurde. Das Internationale Büro übermittelt Kopien der 
berichtigten Mitteilung an die Ursprungsbehörde, falls diese gegen-
über dem Internationalen Büro den Wunsch nach solchen Kopien ge-
äussert hat, sowie an den Inhaber. Wird die Mitteilung nicht entspre-
chend berichtigt, so wird sie nicht als Mitteilung der Schutzverweige-
rung betrachtet. Im letzteren Fall unterrichtet das Internationale Büro 
gleichzeitig den Inhaber und die Behörde, welche die Schutzverwei-
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gerung mitgeteilt hat, dass die Mitteilung der Schutzverweigerung 
vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet wird, und gibt 
die Gründe hierfür an. 

2) [Nach dem Protokoll benannte Vertragspartei] 
a) Abs. 1 gilt auch im Fall einer Schutzverweigerung in bezug auf die 

Wirkung einer internationalen Registrierung in einer nach dem Pro-
tokoll benannten Vertragspartei, wobei die in Abs. 1 Bst. a Ziff. iii 
genannte Frist die nach Art. 5 Abs. 2 Bst. a, b oder c Ziff. ii des Pro-
tokolls geltende Frist ist. 

b) Abs. 1 Bst. a wird angewendet, um festzustellen, ob die Frist ein-
gehalten wurde, bis zu deren Ablauf die Behörde der beteiligten Ver-
tragspartei dem Internationalen Büro die in Art. 5 Abs. 2 Bst. c Ziff. i 
des Protokolls genannte Information erteilen muss. Wird die Infor-
mation nach Ablauf dieser Frist erteilt, so wird sie als nicht erteilt be-
trachtet, und das Internationale Büro unterrichtet die beteiligte Be-
hörde entsprechend. 

c) Erfolgt die Mitteilung der Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 2 
Bst. c Ziff. ii des Protokolls, ohne dass die Erfordernisse des Art. 5 
Abs. 2 Bst. c Ziff. i des Protokolls erfüllt sind, so wird sie nicht als 
Mitteilung der Schutzverweigerung betrachtet. In diesem Fall über-
mittelt das Internationale Büro dem Inhaber dennoch eine Kopie der 
Mitteilung, teilt dem Inhaber und der Behörde, welche die Mitteilung 
übersandt hat, gleichzeitig mit, dass die Mitteilung der Schutzverwei-
gerung vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet wird, 
und gibt die Gründe hierfür an. 

Regel 19 

Ungültigerklärungen in den benannten Vertragsparteien 

1) [Inhalt der Mitteilung der Ungültigerklärung] Werden die Wir-
kungen einer internationalen Registrierung in einer benannten Vertrags-
partei nach Art. 5 Abs. 6 des Abkommens oder nach Art. 5 Abs. 6 des 
Protokolls für ungültig erklärt und kann die Ungültigerklärung nicht 
mehr einem Rechtsmittel unterliegen, so benachrichtigt die Behörde der 
Vertragspartei, deren zuständige Behörde die Ungültigerklärung ausge-
sprochen hat, das Internationale Büro davon. Die Mitteilung hat folgen-
des zu enthalten oder anzugeben: 
i) die Behörde, welche die Ungültigerklärung ausgesprochen hat, 
ii) die Tatsache, dass die Ungültigerklärung nicht mehr einem Rechts-

mittel unterliegt, 
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iii) die Nummer der internationalen Registrierung, 
iv) den Namen des Inhabers, 
v) falls die Ungültigerklärung nicht alle Waren und Dienstleistungen 

betrifft, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Ungültig-
keit erklärt beziehungsweise nicht erklärt worden ist, und 

vi) das Datum, an dem die Ungültigerklärung ausgesprochen wurde 
und soweit möglich das Datum des Wirksamwerdens der Erklä-
rung. 

2) [Eintragung der Ungültigerklärung sowie Benachrichtigung der 
Ursprungsbehörde und des Inhabers] Das Internationale Büro trägt die 
Ungültigerklärung zusammen mit den in der Mitteilung der Ungültiger-
klärung enthaltenen Angaben im internationalen Register ein und be-
nachrichtigt davon die Ursprungsbehörde, falls diese gegenüber dem 
Internationalen Büro den Wunsch nach solcher Benachrichtigung geäus-
sert hat, sowie gleichzeitig den Inhaber. 

Regel 20 

Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers 

1) [Übermittlung von Informationen] Die Behörde einer benannten 
Vertragspartei kann dem Internationalen Büro mitteilen, dass das Verfü-
gungsrecht des Inhabers in bezug auf die internationale Registrierung in 
dem Gebiet dieser Vertragspartei eingeschränkt wurde. Erfolgt eine sol-
che Mitteilung, so muss sie aus einer kurzen Übersicht über den wesent-
lichen Sachverhalt bezüglich dieser Einschränkung bestehen. 

2) [Teilweise oder völlige Aufhebung der Einschränkung] Wurde 
dem Internationalen Büro eine Einschränkung des Verfügungsrechts des 
Inhabers nach Abs. 1 mitgeteilt, so teilt die Behörde der Vertragspartei, 
welche die Information übermittelt hat, auch dem Internationalen Büro 
eine teilweise oder völlige Aufhebung dieser Einschränkung mit. 

3) [Eintragung] Das Internationale Büro trägt die nach den Abs. 1 
und 2 übermittelte Information im internationalen Register ein und be-
nachrichtigt davon den Inhaber. 

4) [Lizenzen] Die vorliegende Regel findet keine Anwendung auf Li-
zenzen. 
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Regel 21 

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine 
internationale Registrierung 

1) [Mitteilung] Hat die Behörde einer benannten Vertragspartei nach 
Art. 4bis Abs. 2 des Abkommens oder Art. 4bis Abs. 2 des Protokolls in 
ihrem Register vermerkt, dass eine nationale oder regionale Eintragung 
aufgrund eines unmittelbar vom Inhaber bei dieser Behörde gestellten 
Antrags durch eine internationale Registrierung ersetzt wurde, so be-
nachrichtigt diese Behörde das Internationale Büro davon. Die Mittei-
lung hat folgendes anzugeben: 
i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung, 
ii) betrifft die Ersetzung lediglich eine oder mehrere der in der interna-

tionalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen, 
diese Waren und Dienstleistungen und 

iii) das Anmeldedatum und die Nummer, das Eintragungsdatum und 
die Nummer sowie gegebenenfalls das Prioritätsdatum der nationa-
len oder regionalen Eintragung, die durch die internationale Regist-
rierung ersetzt wurde. 

2) [Eintragung] Das Internationale Büro trägt die nach Abs. 1 mitge-
teilten Angaben im internationalen Register ein und benachrichtigt davon 
den Inhaber. 

Regel 22 

Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden 
Eintragung oder der Basiseintragung 

1) [Mitteilung über das Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der 
sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung] 
a) Finden Art. 6 Abs. 3 und 4 des Abkommens und/oder Art. 6 Abs. 3 

und 4 des Protokolls Anwendung, so benachrichtigt die Ursprungs-
behörde davon das Internationale Büro und gibt folgendes an: 
i) die Nummer der internationalen Registrierung, 
ii) den Namen des Inhabers, 
iii) die die Basiseintragung berührenden Tatsachen und Entschei-

dungen oder, falls die betreffende internationale Registrierung 
auf einem Basisgesuch beruht, das nicht zu einer Eintragung ge-
führt hat, die das Basisgesuch berührenden Tatsachen und Ent-
scheidungen, oder, falls die internationale Registrierung auf ei-
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nem Basisgesuch beruht, das zu einer Eintragung geführt hat, die 
diese Eintragung berührenden Tatsachen und Entscheidungen 
sowie das Datum des Wirksamwerdens dieser Tatsachen und 
Entscheidungen und, 

iv) falls die genannten Tatsachen und Entscheidungen die internati-
onale Registrierung nur in bezug auf einige der Waren und 
Dienstleistungen berühren, diejenigen Waren und Dienstleistun-
gen, die von den Tatsachen und Entscheidungen berührt bezie-
hungsweise nicht berührt werden. 

b) Hat ein in Art. 6 Abs. 4 des Abkommens genanntes gerichtliches 
Verfahren oder ein in Art. 6 Abs. 3 Ziff. i, ii oder iii des Protokolls 
genanntes Verfahren vor Ablauf der Frist von fünf Jahren begonnen, 
hat es aber vor Ablauf dieser Frist nicht zu dem in Art. 6 Abs. 4 des 
Abkommens genannten rechtskräftigen Urteil oder zu der in Art. 6 
Abs. 3 Satz 2 des Protokolls genannten rechtskräftigen Entscheidung 
oder zu der Rücknahme oder dem Verzicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 3 
des Protokolls geführt, so teilt die Ursprungsbehörde, wenn sie da-
von Kenntnis hat und so bald wie möglich nach Ablauf der genannten 
Frist, dies dem Internationalen Büro mit. 

c) Sobald das unter Bst. b genannte gerichtliche oder sonstige Verfahren 
zu dem in Art. 6 Abs. 4 des Abkommens genannten rechtskräftigen 
Urteil, zu der in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 genannten rechtskräftigen Ent-
scheidung oder zu der Rücknahme oder dem Verzicht nach Art. 6 
Abs. 3 Satz 3 des Protokolls geführt hat, teilt die Ursprungsbehörde, 
wenn sie davon Kenntnis hat, dies umgehend dem Internationalen 
Büro mit und macht die unter Bst. a Ziff. i bis iv genannten Angaben. 

2) [Eintragung und Übermittlung der Mitteilung; Löschung der in-
ternationalen Registrierung] 
a) Das Internationale Büro trägt jede in Abs. 1 genannte Mitteilung im 

internationalen Register ein und übermittelt eine Kopie der Mittei-
lung an die Behörden der benannten Vertragsparteien und an den In-
haber. 

b) Wird in einer in Abs. 1 Bst. a oder c genannten Mitteilung die Lö-
schung der internationalen Registrierung beantragt und entspricht sie 
den Erfordernissen dieses Absatzes, so löscht das Internationale Büro 
im massgeblichen Umfang die internationale Registrierung im inter-
nationalen Register. 

c) Ist die internationale Registrierung nach Bst. b im internationalen 
Register gelöscht worden, so teilt das Internationale Büro den Behör-
den der benannten Vertragsparteien und dem Inhaber folgendes mit: 
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i) das Datum, an dem die internationale Registrierung im interna-
tionalen Register gelöscht wurde; 

ii) wenn die Löschung alle Waren und Dienstleistungen betrifft, 
diese Tatsache; 

iii) wenn die Löschung nur einige der Waren und Dienstleistungen 
betrifft, die nach Abs. 1 Bst. a Ziff. iv angegebenen Waren und 
Dienstleistungen. 

Regel 23 

Teilung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder 
der Basiseintragung 

1) [Mitteilung der Teilung des Basisgesuchs] Wird innerhalb der in 
Art. 6 Abs. 3 des Protokolls genannten Fünfjahresfrist das Basisgesuch in 
zwei oder mehr Gesuche geteilt, so unterrichtet die Ursprungsbehörde 
das Internationale Büro entsprechend und gibt folgendes an: 
i) die Nummer der internationalen Registrierung oder die Nummer 

des Basisgesuchs, falls die internationale Registrierung noch nicht 
erfolgt ist, 

ii) den Namen des Inhabers oder Hinterlegers, 
iii) die Nummer jedes Gesuchs. 

2) [Eintragung und Benachrichtigung durch das Internationale Büro] 
Das Internationale Büro trägt die in Abs. 1 genannte Mitteilung im inter-
nationalen Register ein und benachrichtigt die Behörden der benannten 
Vertragsparteien und gleichzeitig den Inhaber. 

3) [Teilung der sich aus dem Basisgesuch ergebenden Eintragung oder 
der Basiseintragung] Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäss für die Teilung 
von Eintragungen, die sich aus dem in Art. 6 Abs. 3 des Protokolls ge-
nannten Basisgesuch ergeben haben, und für die Teilung der in Art. 6 
Abs. 3 des Abkommens und Art. 6 Abs. 3 des Protokolls genannten 
Basiseintragung. 
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Kapitel 5 

Nachträgliche Benennungen; Änderungen 

Regel 24 

Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung 

1) [Berechtigung] 
a) Eine Vertragspartei kann Gegenstand einer Benennung im Anschluss 

an die internationale Registrierung (im folgenden als "nachträgliche 
Benennung" bezeichnet) sein, sofern der Inhaber zum Zeitpunkt der 
Benennung nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 des Abkommens oder Art. 
2 des Protokolls und vorbehaltlich des Art. 9sexies des Protokolls be-
rechtigt ist, eine solche Vertragspartei zu benennen. 

b) Der Inhaber einer internationalen Registrierung, die sich aus einem 
internationalen Gesuch ergeben hat, für das ausschliesslich das Ab-
kommen massgebend ist, kann Vertragsparteien benennen, die durch 
das Protokoll, nicht jedoch durch das Abkommen gebunden sind, so-
fern die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, 
zum Zeitpunkt der Benennung durch das Protokoll gebunden ist o-
der, falls eine Änderung des Inhabers eingetragen wurde, die Ver-
tragspartei oder zumindest eine der Vertragsparteien, für die der neue 
Inhaber die Voraussetzungen für die Inhaberschaft einer internatio-
nalen Registrierung erfüllt, durch das Protokoll gebunden ist. 

c) Der Inhaber einer internationalen Registrierung, die sich aus einem 
internationalen Gesuch ergeben hat, für das ausschliesslich das Pro-
tokoll massgebend ist, kann durch das Abkommen gebundene Ver-
tragsparteien benennen, unabhängig davon, ob diese Vertragsparteien 
auch durch das Protokoll gebunden sind, sofern zum Zeitpunkt der 
Benennung die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde 
ist, durch das Abkommen gebunden ist oder, falls eine Änderung des 
Inhabers eingetragen wurde, die Vertragspartei oder zumindest eine 
der Vertragsparteien, für die der neue Inhaber die Voraussetzungen 
für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung erfüllt, 
durch das Abkommen gebunden ist und sofern entweder die interna-
tionale Registrierung auf einer Basiseintragung beruht, oder, falls sie 
auf einem Basisgesuch beruht, aus dem sich eine Eintragung ergeben 
hat, die Ursprungsbehörde auf Antrag des Inhabers der internationa-
len Registrierung dem Internationalen Büro eine Erklärung zugeleitet 
hat, in der diese Tatsache bestätigt und das Datum der Eintragung 
und das in der Eintragung enthaltene Verzeichnis der Waren und 
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Dienstleistungen angegeben wird und das Internationale Büro den 
Inhalt dieser Erklärung eingetragen hat. 

2) [Einreichung; Formblatt und Unterschrift] 
a) Eine nachträgliche Benennung ist vom Inhaber, von der Ursprungs-

behörde oder von einer anderen beteiligten Behörde beim Internatio-
nalen Büro einzureichen, falls der Inhaber dies verlangt und die 
betreffende Behörde dies zulässt; sofern jedoch 
i) Regel 7 Abs. 1 Anwendung findet, muss sie von der Ursprungs-

behörde eingereicht werden; 
ii) eine der Vertragsparteien nach dem Abkommen benannt ist, 

muss die nachträgliche Benennung von der Ursprungsbehörde 
oder einer anderen beteiligten Behörde eingereicht werden. 

b) Die nachträgliche Benennung ist auf dem amtlichen Formblatt in 
einem Exemplar einzureichen. Wird sie von dem Inhaber eingereicht, 
so ist sie vom Inhaber zu unterschreiben. Wird sie von einer Behörde 
eingereicht, so ist sie von der betreffenden Behörde und auf Verlan-
gen der Behörde ebenfalls vom Inhaber zu unterschreiben. Wird sie 
von einer Behörde eingereicht, die nicht verlangt, dass der Inhaber sie 
unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber sie auch unter-
schreibt, so kann der Inhaber so verfahren. 

3) [Inhalt] 
a) Die nachträgliche Benennung hat folgendes zu enthalten oder an-

zugeben: 
i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung, 
ii) den Namen und die Anschrift des Inhabers, 
iii) die Vertragspartei, die benannt worden ist, 
iv) falls die nachträgliche Benennung für alle in der betreffenden in-

ternationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleis-
tungen gilt, diese Tatsache, oder, wenn die nachträgliche Benen-
nung lediglich für einen Teil der in der betreffenden internatio-
nalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen 
gilt, diese Waren und Dienstleistungen, 

v) die Höhe der zu zahlenden Gebühren und die gewählte Zah-
lungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen 
Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffne-
ten Konto sowie die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftrag-
gebers und, 

vi) falls die nachträgliche Benennung von einer Behörde eingereicht 
wird, das Datum, an dem diese bei der Behörde eingegangen ist. 



0.232.112.21 (Original) 
 

44 

b) Betrifft die nachträgliche Benennung eine Vertragspartei, die eine 
Notifikation nach Regel 7 Abs. 2 vorgenommen hat, so hat die nach-
trägliche Benennung ebenfalls eine Erklärung über die beabsichtigte 
Benutzung der Marke im Gebiet dieser Vertragspartei zu enthalten; 
auf Verlangen dieser Vertragspartei ist die Erklärung 
i) vom Inhaber persönlich zu unterschreiben und auf einem der 

nachträglichen Benennung beigefügten gesonderten amtlichen 
Formblatt abzugeben oder 

ii) in die nachträgliche Benennung aufzunehmen. 
c) Die nachträgliche Benennung kann ausserdem die in Regel 9 Abs. 4 

Bst. b genannten Angaben und die dort genannte Übersetzung bezie-
hungsweise genannten Übersetzungen enthalten. 

4) [Gebühren] Die nachträgliche Benennung unterliegt der Zahlung 
der unter Nummer 5 des Gebührenverzeichnisses angegebenen oder 
genannten Gebühren. 

5) [Mängel] 
a) Entspricht die nachträgliche Benennung nicht den geltenden Erfor-

dernissen, so teilt vorbehaltlich des Abs. 9 das Internationale Büro 
diese Tatsache dem Inhaber und, falls die nachträgliche Benennung 
durch eine Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit. 

b) Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum 
behoben, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat, 
so wird die nachträgliche Benennung als zurückgenommen betrach-
tet, und das Internationale Büro benachrichtigt davon den Inhaber 
und, im Fall der Einreichung der nachträglichen Benennung durch 
eine Behörde, gleichzeitig diese Behörde und erstattet dem Einzahler 
die entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der 
Hälfte der unter Nummer 5.1 des Gebührenverzeichnisses genannten 
Grundgebühr zurück. 

c) Wird ungeachtet der Bst. a und b eine nachträgliche Benennung nach 
Abs. 1 Bst. b oder c eingereicht und sind die Erfordernisse des Abs. 1 
Bst. b beziehungsweise Bst. c in bezug auf eine oder mehrere benann-
te Vertragsparteien nicht erfüllt, so gilt die Benennung dieser Ver-
tragsparteien als in der nachträglichen Benennung nicht enthalten, 
und für diese Vertragsparteien bereits gezahlte Ergänzungsgebühren 
oder individuelle Gebühren werden erstattet. Sind die Erfordernisse 
des Abs. 1 Bst. b oder c in bezug auf alle benannten Vertragsparteien 
nicht erfüllt, so findet Bst. b Anwendung. 
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6) [Datum der nachträglichen Benennung] 
a) Eine vom Inhaber beim Internationalen Büro unmittelbar eingereich-

te nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Bst. c Ziff. i das 
Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro. 

b) Eine von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereichte nach-
trägliche Benennung trägt vorbehaltlich des Bst. c Ziff. i das Datum 
ihres Eingangs bei der betreffenden Behörde, sofern diese Benennung 
innerhalb von zwei Monaten nach diesem Datum beim Internationa-
len Büro eingegangen ist. Geht die nachträgliche Benennung nicht in-
nerhalb dieser Frist beim Internationalen Büro ein, so trägt sie vorbe-
haltlich des Bst. c Ziff. i das Datum ihres Eingangs beim Internationa-
len Büro. 

c) Entspricht die nachträgliche Benennung nicht den massgeblichen 
Erfordernissen und wird der Mangel innerhalb von drei Monaten 
nach dem Datum der in Abs. 5 Bst. a genannten Mitteilung behoben, 
i) so trägt die nachträgliche Benennung, sofern der Mangel eines 

der in Abs. 3 Bst. a Ziff. i, iii und iv sowie Bst. b Ziff. i genann-
ten Erfordernisse betrifft, das Datum, an dem die Benennung be-
richtigt wurde, sofern die Benennung nicht von einer Behörde 
beim Internationalen Büro eingereicht und der Mangel in der 
unter Bst. b genannten Frist von zwei Monaten behoben wurde; 
im letzteren Fall trägt die nachträgliche Benennung das Datum, 
an dem sie bei der genannten Behörde eingegangen ist; 

ii) so bleibt das nach Bst. a beziehungsweise Bst. b geltende Datum 
von einem Mangel, der andere als die in Abs. 3 Bst. a Ziff. i, iii 
und iv sowie Bst. b Ziff. i genannten Erfordernisse betrifft, un-
berührt. 

7) [Eintragung und Mitteilung] Stellt das Internationale Büro fest, 
dass die nachträgliche Benennung den massgeblichen Erfordernissen 
entspricht, so trägt es die Benennung im internationalen Register ein und 
benachrichtigt davon die Behörde der in der nachträglichen Benennung 
benannten Vertragspartei und teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und 
gegebenenfalls der Behörde mit, welche die nachträgliche Benennung 
eingereicht hat. 

8) [Zurückweisung] Die Regeln 16 bis 18 gelten sinngemäss. 

9) [Nachträgliche Benennung, die nicht als solche betrachtet wird] 
Werden die Erfordernisse des Abs. 2 Bst. a nicht erfüllt, so wird die 
nachträgliche Benennung nicht als solche betrachtet, und das Internatio-
nale Büro teilt dies dem Einsender mit. 
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Regel 25 

Antrag auf Eintragung einer Änderung; Antrag auf  
Eintragung einer Löschung 

1) [Einreichung des Antrags] 
a) Ein Antrag auf Eintragung ist beim Internationalen Büro auf dem 

entsprechenden amtlichen Formblatt in einem Exemplar einzurei-
chen, falls sich der Antrag auf folgendes bezieht: 
i) eine Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung in 

bezug auf alle oder einige Waren und Dienstleistungen und alle 
oder einige benannte Vertragsparteien; 

ii) eine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienst-
leistungen in bezug auf alle oder einige benannte Vertragspartei-
en; 

iii) einen Verzicht in bezug auf einige benannte Vertragsparteien be-
züglich aller Waren und Dienstleistungen; 

iv) eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers o-
der des Vertreters; 

v) die Löschung der internationalen Registrierung in bezug auf alle 
benannten Vertragsparteien bezüglich aller oder einiger der Wa-
ren und Dienstleistungen. 

b) Der Antrag ist von dem Inhaber, von der Ursprungsbehörde oder 
von einer anderen beteiligten Behörde einzureichen; allerdings 
i) muss der Antrag auf Eintragung einer anderen als den Namen 

oder die Anschrift des Inhabers oder Vertreters betreffenden 
Änderung von der Ursprungsbehörde oder einer anderen betei-
ligten Behörde eingereicht werden, falls die Änderung eine nach 
dem Abkommen benannte Vertragspartei betrifft, und 

ii) muss der Antrag auf Eintragung einer Löschung von der Ur-
sprungsbehörde oder einer anderen beteiligten Behörde einge-
reicht werden, falls eine von der zu löschenden internationalen 
Registrierung betroffene benannte Vertragspartei nach dem Ab-
kommen benannt wurde. 

c) Wird der Antrag vom Inhaber eingereicht, so ist er vom Inhaber zu 
unterschreiben. Wird er von einer Behörde eingereicht, so ist er von 
dieser Behörde und auf Verlangen der Behörde ebenfalls vom Inhaber 
zu unterschreiben. Wird der Antrag von einer Behörde eingereicht, 
die nicht verlangt, dass der Inhaber ihn unterschreibt, die aber gestat-
tet, dass der Inhaber ihn auch unterschreibt, so kann der Inhaber so 
verfahren. 
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2) [Inhalt des Antrags] 
a) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung oder der Antrag auf Ein-

tragung einer Löschung hat neben der beantragten Änderung oder 
Löschung folgendes zu enthalten oder anzugeben: 
i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung, 
ii) den Namen des Inhabers, sofern die Änderung nicht den Namen 

oder die Anschrift des Vertreters betrifft, 
iii) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Regist-

rierung den nach Regel 9 Abs. 4 Bst. a Ziff. i und ii angegebenen 
Namen und die Anschrift der natürlichen oder juristischen Per-
son, die im Antrag als neuer Inhaber der internationalen Regist-
rierung genannt wird (im folgenden als "Erwerber" bezeichnet), 

iv) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Regist-
rierung die Vertragspartei oder die Vertragsparteien, für die der 
Erwerber die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 des 
Abkommens oder nach Art. 2 Abs. 1 des Protokolls für die In-
haberschaft einer internationalen Registrierung erfüllt, 

v) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Regist-
rierung, wenn die nach Bst. a Ziff. iii angegebene Anschrift des 
Erwerbers nicht im Gebiet der nach Bst. a Ziff. iv angegebenen 
Vertragspartei oder einer der Vertragsparteien liegt und sofern 
der Erwerber nicht angegeben hat, dass er Angehöriger eines 
Vertragsstaats oder eines Staates ist, der Mitglied einer Vertrags-
organisation ist, die Anschrift der Niederlassung oder des 
Wohnsitzes des Erwerbers in der Vertragspartei oder in einer 
der Vertragsparteien, für die der Erwerber die Voraussetzungen 
für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung erfüllt, 

vi) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Regist-
rierung, die nicht alle Waren und Dienstleistungen und nicht alle 
benannten Vertragsparteien betrifft, die Waren und Dienstleis-
tungen und die benannten Vertragsparteien, auf die sich die Än-
derung des Inhabers bezieht, und 

vii) die Höhe der zu zahlenden Gebühren und die gewählte Zah-
lungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen 
Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffne-
ten Konto und die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftragge-
bers. 

b) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers der interna-
tionalen Registrierung kann ebenfalls folgendes enthalten: 
i) ist der Erwerber eine natürliche Person, die Angabe des Staates, 

dessen Angehöriger der Erwerber ist; 
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ii) ist der Erwerber eine juristische Person, Angaben über die 
Rechtsnatur der juristischen Person sowie den Staat und gegebe-
nenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen 
oder deren Recht die juristische Person gegründet ist. 

3) [Nicht zulässiger Antrag] Eine Änderung des Inhabers einer inter-
nationalen Registrierung kann nicht für eine bestimmte benannte Ver-
tragspartei eingetragen werden, wenn diese Vertragspartei: 
i) durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden 

ist und die in Abs. 2 Bst. a Ziff. iv genannte Vertragspartei nicht 
durch das Abkommen gebunden ist oder keine der in diesem Absatz 
genannten Vertragsparteien durch das Abkommen gebunden ist; 

ii) durch das Protokoll, jedoch nicht durch das Abkommen gebunden 
ist und die in Abs. 2 Bst. a Ziff. iv genannte Vertragspartei nicht 
durch das Protokoll gebunden ist oder keine der in diesem Absatz 
genannten Vertragsparteien durch das Protokoll gebunden ist. 

4) [Mehrere Erwerber] Sind in dem Antrag auf Eintragung einer Än-
derung des Inhabers der internationalen Registrierung mehrere Erwerber 
genannt, so darf die Änderung nicht für eine bestimmte benannte Ver-
tragspartei eingetragen werden, wenn einer der Erwerber die Vorausset-
zungen für die Inhaberschaft der internationalen Registrierung in bezug 
auf diese Vertragspartei nicht erfüllt. 

Regel 26 

Mängel in den Anträgen auf Eintragung einer Änderung und auf 
Eintragung einer Löschung 

1) [Nicht vorschriftsmässiger Antrag] Erfüllt der in Regel 25 Abs. 1 
Bst. a genannte Antrag auf Eintragung einer Änderung oder der dort 
genannte Antrag auf Eintragung einer Löschung nicht die massgeblichen 
Erfordernisse, so teilt vorbehaltlich des Abs. 3 das Internationale Büro 
dies dem Inhaber und, falls der Antrag von einer Behörde gestellt wurde, 
dieser Behörde mit. 

2) [Frist zur Behebung des Mangels] Der Mangel kann innerhalb von 
drei Monaten nach dem Datum behoben werden, an dem das Internatio-
nale Büro den Mangel mitgeteilt hat. Wird der Mangel nicht innerhalb 
von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung des Internationalen 
Büros behoben, so gilt der Antrag als zurückgenommen; das Internatio-
nale Büro teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und, falls der Antrag auf 
Eintragung einer Änderung oder der Antrag auf Eintragung einer Lö-
schung von einer Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit und 
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erstattet dem Einzahler die entrichteten Gebühren nach Abzug eines 
Betrags in Höhe der Hälfte der entsprechenden unter Nummer 7 des 
Gebührenverzeichnisses genannten Gebühren zurück. 

3) [Anträge, die nicht als solche betrachtet werden] Sind die Erfor-
dernisse der Regel 25 Abs. 1 Bst. b nicht erfüllt, so wird der Antrag nicht 
als solcher betrachtet, und das Internationale Büro teilt dies dem Einsen-
der mit. 

Regel 27 

Eintragung und Mitteilung einer Änderung oder einer Löschung; 
Erklärung über die Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers 

1) [Eintragung und Mitteilung einer Änderung oder einer Löschung] 
a) Ist der in Regel 25 Abs. 1 Bst. a genannte Antrag in Ordnung, so trägt 

das Internationale Büro die Änderung oder Löschung umgehend im 
internationalen Register ein, teilt dies den Behörden der benannten 
Vertragsparteien, in denen die Änderung wirksam wird, oder, im Fall 
einer Löschung, den Behörden aller benannten Vertragsparteien mit 
und benachrichtigt gleichzeitig den Inhaber und, falls der Antrag von 
einer Behörde eingereicht wurde, die betreffende Behörde. Wurde der 
Antrag auf Eintragung einer Löschung vom Inhaber oder einer betei-
ligten Behörde innerhalb der in Art. 6 Abs. 3 des Abkommens und 
Art. 6 Abs. 3 des Protokolls genannten Fünfjahresfrist eingereicht, so 
unterrichtet das Internationale Büro auch die Ursprungsbehörde. 

b) Die Eintragung der Änderung gibt das Eingangsdatum des den gel-
tenden Erfordernissen entsprechenden Antrags beim Internationalen 
Büro an. 

2) [Eintragung einer teilweisen Änderung des Inhabers] Eine Abtre-
tung oder eine sonstige Übertragung der internationalen Registrierung in 
bezug auf nur einige der Waren und Dienstleistungen oder nur einige der 
benannten Vertragsparteien wird im internationalen Register unter der 
Nummer der internationalen Registrierung eingetragen, die teilweise 
abgetreten oder auf andere Weise übertragen worden ist; der abgetretene 
oder auf andere Weise übertragene Teil wird unter der Nummer der 
betreffenden internationalen Registrierung gelöscht und als eigenständige 
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internationale Registrierung eingetragen. Die eigenständige internationale 
Registrierung trägt die Nummer der teilweise abgetretenen oder auf 
andere Weise übertragenen Registrierung mit einem Grossbuchstaben. 

3) [Eintragung der Zusammenführung internationaler Registrierun-
gen] Wird dieselbe natürliche oder juristische Person aufgrund einer 
teilweisen Änderung des Inhabers nach Abs. 2 Inhaber von zwei oder 
mehr internationalen Registrierungen, so werden die Registrierungen auf 
Antrag dieser natürlichen oder juristischen Person zusammengeführt; 
Abs. 1 und die Regeln 25 und 26 finden sinngemäss Anwendung. Die aus 
der Zusammenführung hervorgegangene internationale Registrierung 
trägt die Nummer der teilweise abgetretenen oder auf andere Weise ü-
bertragenen internationalen Registrierung, gegebenenfalls mit einem 
Grossbuchstaben. 

4) [Erklärung der Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers] 
a) Die Behörde einer benannten Vertragspartei, der das Internationale 

Büro eine diese Vertragspartei betreffende Änderung des Inhabers 
mitgeteilt hat, kann erklären, dass die Änderung des Inhabers für die-
se Vertragspartei unwirksam ist. Diese Erklärung bewirkt, dass die 
betreffende internationale Registrierung für diese Vertragspartei wei-
terhin auf den Namen des Übertragenden lautet. 

b) Die unter Bst. a genannte Erklärung hat folgendes anzugeben: 
i) die Gründe für die Unwirksamkeit der Änderung des Inhabers, 
ii) die wesentlichen einschlägigen Gesetzesbestimmungen und 
iii) ob die Erklärung Gegenstand einer Überprüfung oder Be-

schwerde sein kann. 
c) Die unter Bst. a genannte Erklärung wird dem Internationalen Büro 

mitgeteilt, das die Partei (Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf 
Eintragung einer Änderung des Inhabers eingereicht hat, und den 
neuen Inhaber entsprechend unterrichtet. 

d) Jede rechtskräftige Entscheidung betreffend die unter Bst. a genannte 
Erklärung wird dem Internationalen Büro mitgeteilt, das die Partei 
(Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf Eintragung einer Ände-
rung des Inhabers eingereicht hat, und den neuen Inhaber entspre-
chend unterrichtet. 

e) Das Internationale Büro trägt jede unter Bst. a genannte Erklärung, 
die nicht der Überprüfung unterliegt oder durch Beschwerde ange-
fochten werden kann, sowie jede unter Bst. d genannte rechtskräftige 
Entscheidung beziehungsweise den Teil der internationalen Registrie-
rung, der Gegenstand dieser Erklärung oder rechtskräftigen Ent-
scheidung ist, als eigenständige internationale Registrierung im inter-
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nationalen Register ein. Die eigenständige internationale Registrie-
rung trägt die Nummer der teilweise abgetretenen oder auf andere 
Weise übertragenen Registrierung mit einem Grossbuchstaben. 

Regel 28 

Berichtigungen im internationalen Register 

1) [Berichtigung] Ist das Internationale Büro, das von Amts wegen 
oder auf Antrag des Inhabers oder einer Behörde tätig wird, der Auffas-
sung, dass hinsichtlich einer internationalen Registrierung ein Fehler im 
internationalen Register vorliegt, so ändert es das Register entsprechend. 

2) [Mitteilung] Das Internationale Büro teilt dies dem Inhaber und 
gleichzeitig den Behörden der benannten Vertragsparteien mit, in denen 
die Berichtigung wirksam ist. 

3) [Nichtanerkennung der Wirkungen der Berichtigung] Jede in Abs. 
2 genannte Behörde ist berechtigt, in einer Mitteilung an das Internatio-
nale Büro zu erklären, dass sie die Wirkungen der Berichtigung nicht 
anerkennt. Art. 5 des Abkommens oder Art. 5 des Protokolls und die 
Regeln 16 und 18 finden sinngemäss Anwendung mit der Massgabe, dass 
das Absendedatum der Mitteilung über die Berichtigung das Datum 
darstellt, von dem an die Frist zur Erklärung der Nichtanerkennung 
berechnet wird. 

Kapitel 6 

Erneuerungen 

Regel 29 

Offiziöse Mitteilung über den Schutzablauf 

Die Tatsache, dass die in Art. 7 Abs. 4 des Abkommens und Art. 7 
Abs. 3 des Protokolls genannte offiziöse Mitteilung nicht eingegangen 
ist, stellt keine Entschuldigung für die Nichteinhaltung einer Frist nach 
Regel 30 dar. 
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Regel 30 

Einzelheiten betreffend die Erneuerung 

1) [Gebühren] 
a) Die internationale Registrierung wird durch die Zahlung folgender 

Gebühren erneuert, die spätestens an dem Datum, an dem die Erneu-
erung der internationalen Registrierung fällig ist, erfolgt: 
i) der Grundgebühr, 
ii) gegebenenfalls der Zusatzgebühr und 
iii) der Ergänzungsgebühr bzw. der individuellen Gebühr für jede 

benannte Vertragspartei, für die im internationalen Register kei-
ne Schutzverweigerung oder Ungültigerklärung in bezug auf alle 
betroffenen Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, 

wie unter Nummer 6 des Gebührenverzeichnisses angegeben oder 
genannt. Die Zahlung kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Datum erfolgen, an dem die Erneuerung der internationalen Re-
gistrierung fällig ist, sofern gleichzeitig die unter Nummer 6.5 des 
Gebührenverzeichnisses angegebene Zuschlagsgebühr entrichtet 
wird. 

b) Gehen Zahlungen zum Zweck der Erneuerung beim Internationalen 
Büro mehr als drei Monate vor dem Datum ein, an dem die Erneue-
rung der internationalen Registrierung fällig ist, so gelten sie als drei 
Monate vor dem Fälligkeitsdatum der Erneuerung eingegangen. 

2) [Weitere Einzelheiten] 
a) Beabsichtigt der Inhaber nicht, die internationale Registrierung für 

eine benannte Vertragspartei, für die im internationalen Register kei-
ne Schutzverweigerung in bezug auf alle betroffenen Waren und 
Dienstleistungen eingetragen ist, zu erneuern, so ist der Zahlung der 
erforderlichen Gebühren eine Erklärung beizufügen, dass die Erneue-
rung der internationalen Registrierung für diese Vertragspartei im in-
ternationalen Register nicht einzutragen ist. 

b) Beabsichtigt der Inhaber, die internationale Registrierung für eine 
benannte Vertragspartei ungeachtet der Tatsache zu erneuern, dass 
für diese Vertragspartei im internationalen Register eine Schutzver-
weigerung in bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistungen 
eingetragen ist, so ist der Zahlung der erforderlichen Gebühren ein-
schliesslich der Ergänzungsgebühr beziehungsweise der individuellen 
Gebühr für diese Vertragspartei eine Erklärung beizufügen, dass die 
Erneuerung der internationalen Registrierung für diese Vertragspartei 
im internationalen Register einzutragen ist. 
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c) Die internationale Registrierung kann für eine benannte Vertragspar-
tei, für die eine Ungültigerklärung hinsichtlich aller Waren und 
Dienstleistungen nach Regel 19 Abs. 2 oder ein Verzicht nach Regel 
27 Abs. 1 Bst. a eingetragen worden ist, nicht erneuert werden. Die 
internationale Registrierung kann in bezug auf eine benannte Ver-
tragspartei nicht für diejenigen Waren und Dienstleistungen erneuert 
werden, für die eine Ungültigerklärung der Wirkungen der internati-
onalen Registrierung in dieser Vertragspartei nach Regel 19 Abs. 2 
oder eine Einschränkung nach Regel 27 Abs. 1 Bst. a eingetragen 
worden ist. 

d) Die Tatsache, dass die internationale Registrierung nicht für alle be-
nannten Vertragsparteien erneuert wird, gilt nicht als Änderung für 
die Zwecke des Art. 7 Abs. 2 des Abkommens oder des Art. 7 Abs. 2 
des Protokolls. 

3) [Nicht ausreichende Gebühren] 
a) Liegt der eingegangene Gebührenbetrag unter dem für die Erneue-

rung erforderlichen Gebührenbetrag, so teilt das Internationale Büro 
dies gleichzeitig dem Inhaber und gegebenenfalls dem Vertreter um-
gehend mit. In der Mitteilung wird der Fehlbetrag angegeben. 

b) Liegt der bei Ablauf der in Abs. 1 Bst. a genannten Frist von sechs 
Monaten eingegangene Gebührenbetrag unter dem nach Abs. 1 er-
forderlichen Betrag, so trägt das Internationale Büro, vorbehaltlich 
des Bst. c, die Erneuerung nicht ein, erstattet dem Einzahler den ein-
gegangenen Betrag zurück und teilt dies dem Inhaber sowie gegebe-
nenfalls dem Vertreter mit. 

c) Wurde die unter Bst. a genannte Mitteilung innerhalb von drei Mona-
ten vor Ablauf der in Abs. 1 Bst. a genannten Frist von sechs Mona-
ten abgesandt und liegt der eingegangene Gebührenbetrag bei Ablauf 
dieser Frist unter dem nach Abs. 1 erforderlichen Betrag, beläuft sich 
jedoch auf mindestens 70 v. H. dieses Betrags, so verfährt das Inter-
nationale Büro wie in Regel 31 Abs. 1 und 3 vorgesehen. Wird der er-
forderliche Betrag nicht innerhalb von drei Monaten nach dieser Mit-
teilung vollständig entrichtet, so löscht das Internationale Büro die 
Erneuerung, teilt dies dem Inhaber, gegebenenfalls dem Vertreter, 
und den Behörden mit, denen die Erneuerung mitgeteilt worden war, 
und erstattet dem Einzahler den eingegangenen Betrag zurück. 

4) [Zeitraum, für den die Erneuerungsgebühren entrichtet werden] 
Die für jede Erneuerung erforderlichen Gebühren werden für einen 
Zeitraum von zehn Jahren entrichtet, und zwar unabhängig davon, ob die 
internationale Registrierung in der Liste der benannten Vertragsparteien 
nur nach dem Abkommen benannte Vertragsparteien, nur nach dem 
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Protokoll benannte Vertragsparteien oder sowohl nach dem Abkommen 
als auch nach dem Protokoll benannte Vertragsparteien enthält. Bei Zah-
lungen nach dem Abkommen gilt die Zahlung für zehn Jahre als Zahlung 
einer Zehnjahresrate. 

Regel 31 

Eintragung der Erneuerung; Mitteilung und Bescheinigung 

1) [Eintragung und Erneuerungsdatum] Die Erneuerung wird im in-
ternationalen Register am Fälligkeitstag der Erneuerung eingetragen, und 
zwar auch dann, wenn die für die Erneuerung erforderlichen Gebühren 
innerhalb der in Art. 7 Abs. 5 des Abkommens und Art. 7 Abs. 4 des 
Protokolls genannten Nachfrist entrichtet werden. 

2) [Erneuerungsdatum bei nachträglichen Benennungen] Alle in der 
internationalen Registrierung enthaltenen Benennungen tragen unabhän-
gig von dem Datum, an dem die Benennungen im internationalen Regis-
ter eingetragen werden, dasselbe Datum. 

3) [Mitteilung und Bescheinigung] Das Internationale Büro teilt die 
Erneuerung den Behörden der beteiligten benannten Vertragsparteien 
mit und übersendet dem Inhaber eine Bescheinigung. 

4) [Mitteilung bei Nichterneuerung] 
a) Wird eine internationale Registrierung nicht erneuert, so teilt das 

Internationale Büro dies den Behörden aller in der internationalen 
Registrierung benannten Vertragsparteien mit. 

b) Wird eine internationale Registrierung in bezug auf eine benannte 
Vertragspartei nicht erneuert, so teilt das Internationale Büro dies der 
Behörde der betreffenden Vertragspartei mit. 
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Kapitel 7 

Blatt und Datenbank 

Regel 32 

Blatt 

1) [Information über internationale Registrierungen] 
a) Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt die massgeblichen 

Daten über: 
i) die nach Regel 14 vorgenommenen internationalen Registrierun-

gen; 
ii) die nach Regel 16 Abs. 1 mitgeteilten Informationen; 
iii) die nach Regel 17 Abs. 4 eingetragenen Schutzverweigerungen 

mit der Angabe, ob die Möglichkeit einer Überprüfung oder Be-
schwerde besteht, jedoch ohne Angabe der Gründe für die 
Schutzverweigerung; 

iv) die nach Regel 31 Abs. 1 eingetragenen Erneuerungen; 
v) die nach Regel 24 Abs. 7 eingetragenen nachträglichen Benen-

nungen; 
vi) die Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen 

nach Regel 39; 
vii) die nach Regel 27 eingetragenen Änderungen des Inhabers, Be-

schränkungen, Verzichte sowie Änderungen des Namens oder 
der Anschrift des Inhabers; 

viii) die nach Regel 22 Abs. 2 vorgenommenen oder nach Regel 27 
Abs. 1 eingetragenen Löschungen; 

ix) die nach Regel 28 vorgenommenen Berichtigungen; 
x) die nach Regel 19 Abs. 2 eingetragenen Ungültigerklärungen; 
xi) die nach den Regeln 20, 21, 22 Abs. 2 Bst. a, 23, 27 Abs. 4 und 40 

Abs. 3 eingetragenen Informationen; 
xii) die nicht erneuerten internationalen Registrierungen. 

b) Die Wiedergabe der Marke wird in der im internationalen Gesuch 
erscheinenden Form veröffentlicht. Hat der Hinterleger die in Regel 9 
Abs. 4 Bst. a Ziff. vi genannte Erklärung abgegeben, so wird in der 
Veröffentlichung darauf hingewiesen. 
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c) Wird eine farbige Wiedergabe der Marke nach Regel 9 Abs. 4 Bst. a 
Ziff. v oder vii eingereicht, so enthält das Blatt sowohl eine Wieder-
gabe der Marke in Schwarzweiss als auch eine Wiedergabe in Farbe. 

2) [Informationen über besondere Erfordernisse und bestimmte Er-
klärungen von Vertragsparteien sowie andere allgemeine Informationen] 
Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt: 
i) jede Notifikation nach Regel 7; 
ii) Erklärungen nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b oder Art. 5 Abs. 2 Bst. b und 

Bst. c Satz 1 des Protokolls; 
iii) Erklärungen nach Art. 8 Abs. 7 des Protokolls; 
iv) jede Mitteilung nach Regel 34 Abs. 1 Bst. b; 
v) eine Aufstellung der Tage, an denen das Internationale Büro im 

laufenden und im folgenden Kalenderjahr für die Öffentlichkeit 
nicht geöffnet hat, sowie eine Aufstellung dieser Art für jede Behör-
de, die diese dem Internationalen Büro übermittelt hat. 

3) [Jährliches Verzeichnis] Das Internationale Büro veröffentlicht für 
jedes Jahr ein Verzeichnis, in dem in alphabetischer Reihenfolge die Na-
men der Inhaber der internationalen Registrierungen angegeben sind, für 
die im Laufe des Jahres eine oder mehrere Eintragungen im Blatt veröf-
fentlicht wurden. Mit dem Namen des Inhabers werden die Nummer der 
internationalen Registrierung, die Seitenzahl der Ausgabe des Blattes, in 
der die die internationale Registrierung betreffende Eintragung veröf-
fentlicht wurde, sowie die Art der Eintragung, wie Registrierung, Erneu-
erung, Schutzverweigerung, Ungültigerklärung, Löschung oder Ände-
rung angegeben. 

4) [Anzahl der Exemplare für die Behörden der Vertragsparteien] 
a) Das Internationale Büro übersendet jeder Behörde Exemplare des 

Blattes. Jede Behörde hat Anspruch auf zwei kostenlose Exemplare 
und, falls die Anzahl der in einem bestimmten Kalenderjahr für diese 
Vertragspartei eingetragenen Benennungen die Zahl 2000 übersteigt, 
auf ein weiteres Exemplar im darauffolgenden Jahr sowie auf weitere 
zusätzliche Exemplare für je 1000 Benennungen, welche die Zahl von 
2000 Benennungen übersteigen. Jede Vertragspartei kann jährlich die-
selbe Anzahl von Exemplaren, auf die sie kostenlos Anspruch hat, 
zum halben Abonnementpreis beziehen. 

b) Ist das Blatt in mehreren Formen erhältlich, so können die Behörden 
die Form wählen, in der sie die Exemplare, auf die sie Anspruch ha-
ben, zu beziehen wünschen. 
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Regel 33 

Elektronische Datenbank 

1) [Inhalt der Datenbank] Die Angaben, die sowohl im internationa-
len Register eingetragen als auch im Blatt nach Regel 32 veröffentlicht 
sind, werden in eine elektronische Datenbank eingegeben. 

2) [Daten betreffend anhängige internationale Gesuche und nachträg-
liche Benennungen] Ist ein internationales Gesuch oder eine Benennung 
nach Regel 24 nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des 
internationalen Gesuchs oder der Benennung im internationalen Register 
eingetragen worden, so gibt das Internationale Büro, ungeachtet mögli-
cher Fehler in dem eingereichten internationalen Gesuch oder der einge-
reichten Benennung, alle in dem internationalen Gesuch oder der Benen-
nung enthaltenen Daten in die elektronische Datenbank ein. 

3) [Zugang zur elektronischen Datenbank] Die elektronische Daten-
bank wird den Behörden der Vertragsparteien und gegebenenfalls gegen 
Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr der Öffentlichkeit on-line oder 
durch andere geeignete und vom Internationalen Büro festgelegte Mittel 
zugänglich gemacht. Die Kosten für den Zugang werden vom Benutzer 
getragen. Nach Abs. 2 eingegebene Daten werden mit dem Hinweis 
versehen, dass das Internationale Büro noch nicht über das internationale 
Gesuch oder die Benennung nach Regel 24 entschieden hat. 

Kapitel 8 

Gebühren 

Regel 34 

Zahlung der Gebühren 

1) [Zahlungen] 
a) Die im Gebührenverzeichnis angegebenen Gebühren können vom 

Hinterleger oder Inhaber oder, falls die Ursprungsbehörde oder eine 
andere beteiligte Behörde den Einzug und die Weiterleitung dieser 
Gebühren übernommen hat und der Hinterleger oder Inhaber dies 
wünscht, von dieser Behörde an das Internationale Büro gezahlt wer-
den. 

b) Vertragsparteien, deren Behörde den Einzug und die Weiterleitung 
von Gebühren übernommen hat, teilen dies dem Generaldirektor mit. 
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2) [Zahlungsweise] Die im Gebührenverzeichnis angegebenen Ge-
bühren können an das Internationale Büro gezahlt werden: 
i) durch Abbuchung von einem beim Internationalen Büro bestehen-

den laufenden Konto, 
ii) durch Einzahlung auf das Schweizer Postscheckkonto oder eines 

der angegebenen Bankkonten des Internationalen Büros, 
iii) durch Bankscheck, 
iv) durch Barzahlung beim Internationalen Büro. 

3) [Angaben bei der Zahlung] Bei jeder Gebührenzahlung an das In-
ternationale Büro ist folgendes anzugeben: 
i) vor der internationalen Registrierung der Name des Hinterlegers, 

die betreffende Marke sowie der Zweck der Zahlung; 
ii) nach der internationalen Registrierung der Name des Inhabers, die 

Nummer der betreffenden internationalen Registrierung und der 
Zweck der Zahlung. 

4) [Datum der Zahlung] 
a) Vorbehaltlich der Regel 30 Abs. 1 Bst. b und des Bst. b des vorliegen-

den Absatzes gilt jede Gebühr als an dem Tag an das Internationale 
Büro gezahlt, an dem der erforderliche Betrag beim Internationalen 
Büro eingeht. 

b) Ist der erforderliche Betrag auf einem beim Internationalen Büro 
bestehenden Konto verfügbar und hat das Internationale Büro vom 
Kontoinhaber den Auftrag zur Abbuchung des Betrags von diesem 
Konto erhalten, so gilt die Gebühr als an dem Tag an das Internatio-
nale Büro gezahlt, an dem ein internationales Gesuch, eine nachträgli-
che Benennung, ein Antrag auf Eintragung einer Änderung oder ein 
Auftrag zur Erneuerung einer internationalen Registrierung beim In-
ternationalen Büro eingeht. 

5) [Änderung des Gebührenbetrags] 
a) Tritt zwischen dem Datum, an dem bei der Ursprungsbehörde der 

Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs beim Internatio-
nalen Büro eingeht oder nach Regel 11 Abs. 1 Bst. a oder c als bei der 
Ursprungsbehörde eingegangen gilt, und dem Eingangsdatum des in-
ternationalen Gesuchs beim Internationalen Büro hinsichtlich des für 
die Einreichung eines internationalen Gesuchs zu entrichtenden Ge-
bührenbetrags eine Änderung ein, so findet die Gebühr Anwendung, 
die am ersteren Datum gilt. 
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b) Wird von der Ursprungsbehörde oder von einer anderen beteiligten 
Behörde eine Benennung nach Regel 24 eingereicht und tritt zwi-
schen dem Eingangsdatum des Antrags des Inhabers auf Einreichung 
dieser Benennung bei der Behörde und dem Eingangsdatum der Be-
nennung beim Internationalen Büro hinsichtlich des für diese Benen-
nung zu entrichtenden Gebührenbetrags eine Änderung ein, so findet 
die Gebühr Anwendung, die am ersteren Datum gilt. 

c) Tritt zwischen dem Datum der Zahlung und dem Fälligkeitsdatum 
der Erneuerung hinsichtlich des für die Erneuerung einer internatio-
nalen Registrierung zu entrichtenden Gebührenbetrags eine Ände-
rung ein, so findet die Gebühr Anwendung, die am Datum der Zah-
lung oder an dem Tag gilt, der nach Regel 30 Abs. 1 Bst. b als Datum 
der Zahlung betrachtet wird. Erfolgt die Zahlung nach dem Fällig-
keitsdatum, so findet die am Fälligkeitsdatum geltende Gebühr An-
wendung. 

d) Ändert sich der Betrag einer anderen als der unter den Bst. a, b und c 
genannten Gebühren, so findet der am Datum des Eingangs der Ge-
bühr beim Internationalen Büro geltende Betrag Anwendung. 

Regel 35 

Währung, in der die Zahlungen zu entrichten sind 

1) [Verpflichtung zur Zahlung in Schweizer Währung] Alle aufgrund 
dieser Ausführungsordnung fälligen Zahlungen sind in Schweizer Wäh-
rung an das Internationale Büro zu entrichten, und zwar unabhängig 
davon, ob bei der Zahlung der Gebühren durch die Ursprungsbehörde 
oder eine andere beteiligte Behörde diese die Gebühren in einer anderen 
Währung eingezogen hat. 

2) [Festsetzung des Betrags der individuellen Gebühren in Schweizer 
Währung] 
a) Erklärt eine Vertragspartei nach Art. 8 Abs. 7 Bst. a des Protokolls, 

dass sie eine individuelle Gebühr zu erhalten wünscht, so ist der ge-
genüber dem Internationalen Büro genannte Betrag der individuellen 
Gebühr in der von ihrer Behörde verwendeten Währung anzugeben. 

b) Ist die Gebühr in der unter Bst. a genannten Erklärung nicht in 
Schweizer Währung angegeben, so legt der Generaldirektor nach Be-
ratung mit der Behörde der beteiligten Vertragspartei den Betrag der 
individuellen Gebühr in Schweizer Währung auf der Grundlage des 
amtlichen Wechselkurses der Vereinten Nationen fest. 
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c) Liegt der amtliche Wechselkurs der Vereinten Nationen für die 
Schweizer Währung und die Währung, in der eine Vertragspartei den 
Betrag der individuellen Gebühr angegeben hat, während eines Zeit-
raums von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 5 
v. H. über oder unter dem letzten Wechselkurs, der bei der Festset-
zung des Betrags der individuellen Gebühr in Schweizer Währung 
zugrunde gelegt wurde, so kann die Behörde dieser Vertragspartei 
den Generaldirektor ersuchen, den Betrag der individuellen Gebühr 
in Schweizer Währung auf der Grundlage des am Tag vor der Einrei-
chung des Antrags geltenden amtlichen Wechselkurses der Vereinten 
Nationen erneut festzulegen. Der Generaldirektor handelt entspre-
chend. Der neue Betrag gilt von einem vom Generaldirektor festge-
legten Datum an, das jedoch zwischen einem Monat und zwei Mona-
ten nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Betrags im Blatt lie-
gen muss. 

d) Liegt der amtliche Wechselkurs der Vereinten Nationen für die 
Schweizer Währung und die andere Währung, in der eine Vertrags-
partei den Betrag der individuellen Gebühr angegeben hat, während 
eines Zeitraums von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen mindes-
tens 10 v. H. über oder unter dem letzten Wechselkurs, der bei der 
Festsetzung des Betrags der individuellen Gebühr in Schweizer Wäh-
rung zugrunde gelegt wurde, so legt der Generaldirektor nach Bera-
tung mit der Behörde der betreffenden Vertragspartei einen neuen 
Betrag der individuellen Gebühr in Schweizer Währung nach dem 
amtlichen Wechselkurs der Vereinten Nationen fest, der am Tag vor 
Aufnahme der Beratung durch den Generaldirektor galt. Der neue 
Betrag gilt von einem vom Generaldirektor festgelegten Datum an, 
das jedoch zwischen einem Monat und zwei Monaten nach dem Da-
tum der Veröffentlichung dieses Betrags im Blatt liegen muss. 

Regel 36 

Gebührenfreiheit 

Die nachstehenden Eintragungen sind gebührenfrei: 
i) die Bestellung eines Vertreters, jede Änderung betreffend einen 

Vertreter und die Löschung der Eintragung des Vertreters, 
ii) jede Änderung betreffend die Telefon- und Telefaxnummern des 

Inhabers, 
iii) die Löschung der internationalen Registrierung, 
iv) jeder Verzicht nach Regel 25 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii, 
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v) jede Einschränkung im internationalen Gesuch selbst nach Regel 
9 Abs. 4 Bst. a Ziff. xiii oder in einer nachträglichen Benennung 
nach Regel 24 Abs. 3 Bst. a Ziff. iv, 

vi) jedes Ersuchen einer Behörde nach Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Ab-
kommens oder Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Protokolls, 

vii) ein gerichtliches Verfahren oder rechtskräftiges Urteil, welches 
das Basisgesuch oder die sich aus ihm ergebende Eintragung o-
der die Basiseintragung betrifft, 

viii)  jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Abs. 8 oder 28 
Abs. 3, jede Erklärung nach Regel 27 Abs. 4 oder jede Mitteilung 
nach Regel 17 Abs. 4 Bst. b, 

ix) die Ungültigerklärung der internationalen Registrierung, 
x) nach Regel 20 übermittelte Informationen, 
xi) jede Mitteilung nach Regel 21 oder 23, 
xii) jede Berichtigung im internationalen Register. 

Regel 37 

Verteilung der Zusatz- und Ergänzungsgebühren 

1) Der in Art. 8 Abs. 5 und 6 des Abkommens und Art. 8 Abs. 5 und 
6 des Protokolls genannte Koeffizient ist folgender: 
bei Vertragsparteien, die eine Prüfung nur auf absolute Schutzverweige-
rungsgründe durchführen: zwei 
bei Vertragsparteien, die darüber hinaus eine Prüfung auf ältere Rechte 
durchführen 
a) aufgrund eines Widerspruchs Dritter: drei 
b) von Amts wegen: vier. 

2) Der Koeffizient vier wird auch auf Vertragsparteien angewendet, 
die von Amts wegen Recherchen nach älteren Rechten unter Angabe der 
besonders in Betracht kommenden älteren Rechte vornehmen. 

Regel 38 

Gutschrift individueller Gebühren auf den Konten der betroffenen 
Vertragsparteien 

Jede in bezug auf eine Vertragspartei, die eine Erklärung nach Art. 8 
Abs. 7 Bst. a des Protokolls abgegeben hat, an das Internationale Büro 
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entrichtete individuelle Gebühr wird dem Konto dieser Vertragspartei 
beim Internationalen Büro in dem Monat gutgeschrieben, der auf den 
Monat folgt, in dessen Verlauf die Eintragung der internationalen Regist-
rierung, der nachträglichen Benennung oder der Erneuerung erfolgt ist, 
für die diese Gebühr entrichtet wurde. 

Kapitel 9 

Verschiedenes 

Regel 39 

Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen  
in bestimmten Nachfolgestaaten 

1) Hat ein Staat ("Nachfolgestaat"), dessen Hoheitsgebiet vor der 
Unabhängigkeit des Staates Teil des Hoheitsgebiets eines Vertragsstaats 
("Vorgängerland") war, beim Generaldirektor eine Weitergeltungserklä-
rung hinterlegt, welche die Anwendung des Abkommens durch den 
Nachfolgestaat bewirkt, so wirkt sich eine internationale Registrierung 
mit einer im Vorgängerland vor dem in Abs. 2 festgesetzten Datum wirk-
samen Ausdehnung des Schutzes im Nachfolgestaat erst aus, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 
i) Hinterlegung eines Gesuchs beim Internationalen Büro um Fort-

dauer der Wirkungen der betreffenden internationalen Registrierung 
im Nachfolgestaat innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum 
einer vom Internationalen Büro zu diesem Zweck an den Inhaber 
der internationalen Registrierung übersandten Mitteilung und 

ii) Zahlung an das Internationale Büro innerhalb derselben Frist einer 
Gebühr von 23 Schweizer Franken, die diese an die Behörde des 
Nachfolgestaats überweist und einer Gebühr von 41 Schweizer 
Franken zugunsten des Internationalen Büros. 

2) Das in Abs. 1 genannte Datum ist das vom Nachfolgestaat dem In-
ternationalen Büro für die Zwecke dieser Regel notifizierte Datum; aller-
dings darf dieses Datum nicht vor dem Datum der Unabhängigkeit des 
Nachfolgestaats liegen. 

3) Nach Eingang des Gesuchs und der in Abs. 1 genannten Gebühren 
teilt das Internationale Büro dies der Behörde des Nachfolgestaats mit 
und nimmt die entsprechende Eintragung im internationalen Register 
vor. 
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4) Die Behörde des Nachfolgestaats kann einer internationalen Re-
gistrierung den Schutz nach Erhalt einer Mitteilung nach Abs. 3 nur dann 
verweigern, wenn die in Art. 5 Abs. 2 des Abkommens genannte Frist 
bezüglich der territorialen Ausdehnung des Schutzes auf das Vorgänger-
land nicht abgelaufen ist und das Internationale Büro die Mitteilung über 
die Schutzverweigerung innerhalb dieser Frist erhalten hat. 

5) Diese Regel findet auf die Russische Föderation keine Anwendung. 

Regel 40 

Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

1) [Inkrafttreten] Diese Ausführungsordnung tritt am 1. April 1996 in 
Kraft und ersetzt von diesem Zeitpunkt an die am 31. März 1996 gelten-
de Ausführungsordnung zum Abkommen1 (im folgenden als "Ausfüh-
rungsordnung zum Abkommen" bezeichnet). 

2) [Allgemeine Übergangsbestimmungen] 
a) Ungeachtet des Abs. 1 

i) gilt ein internationales Gesuch, für das ein Antrag auf Einrei-
chung beim Internationalen Büro bei der Ursprungsbehörde vor 
dem 1. April 1996 eingegangen ist oder nach Regel 11 Abs. 1 Bst. 
a oder c als eingegangen gilt, in dem Umfang, in dem es die Er-
fordernisse der Ausführungsordnung zum Abkommen erfüllt, 
als mit den massgeblichen Erfordernissen für die Zwecke der 
Regel 14 übereinstimmend; 

ii) gilt ein Antrag auf Eintragung einer Änderung nach Regel 20 der 
Ausführungsordnung zum Abkommen, der von der Ursprungs-
behörde oder einer anderen beteiligten Behörde vor dem 1. April 
1996 an das Internationale Büro gesandt worden ist, oder, wenn 
ein solches Datum festgestellt werden kann, dessen Eingangsda-
tum bei der Ursprungsbehörde oder bei einer anderen beteilig-
ten Behörde zur Einreichung beim Internationalen Büro vor 
dem 1. April 1996 liegt, in dem Umfang, in dem es die Erforder-
nisse der Ausführungsordnung zum Abkommen erfüllt, als mit 
den geltenden Erfordernissen für die Zwecke der Regel 24 Abs. 
7 übereinstimmend oder als für die Zwecke der Regel 27 in 
Ordnung; 

 
1 LR 0.232.112.21. 
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iii) wird ein internationales Gesuch oder ein Antrag auf Eintragung 
einer Änderung nach Regel 20 der Ausführungsordnung zum 
Abkommen, die vor dem 1. April 1996 Gegenstand eines Ver-
fahrens beim Internationalen Büro nach der Regel 11, 12, 13 o-
der 21 der Ausführungsordnung zum Abkommen gewesen sind, 
weiterhin vom Internationalen Büro nach diesen Regeln behan-
delt; das Datum der daraus hervorgehenden internationalen Re-
gistrierung oder Eintragung in das internationale Register be-
stimmt sich nach Regel 15 oder 22 der Ausführungsordnung 
zum Abkommen; 

iv) gilt eine Mitteilung über die Schutzverweigerung oder eine Mit-
teilung der Ungültigerklärung, die durch die Behörde einer be-
nannten Vertragspartei vor dem 1. April 1996 übersandt worden 
ist, in dem Umfang, in dem sie die Erfordernisse der Ausfüh-
rungsordnung zum Abkommen erfüllt, als mit den massgebli-
chen Erfordernissen für die Zwecke der Regel 17 Abs. 4 und 5 
oder Regel 19 Abs. 2 übereinstimmend. 

b) Für die Zwecke der Regel 34 Abs. 5 gelten die in Regel 32 der Aus-
führungsordnung zum Abkommen festgesetzten Gebühren als die 
vor dem 1. April 1996 gültigen Gebühren. 

c) Ungeachtet der Regel 10 Abs. 1 wird eine zweite Rate nicht fällig, 
wenn in Übereinstimmung mit Regel 34 Abs. 5 Bst. a die für die Ein-
reichung des internationalen Gesuchs entrichteten Gebühren die in 
Regel 32 der Ausführungsordnung zum Abkommen für einen Zeit-
raum von zwanzig Jahren festgesetzten Gebühren sind. 

d) Abs. 3 ist nicht anwendbar, wenn in Übereinstimmung mit Regel 34 
Abs. 5 Bst. b die für eine nachträgliche Benennung entrichteten Ge-
bühren die in Regel 32 der Ausführungsordnung zum Abkommen 
festgesetzten Gebühren sind. 

3) [Übergangsbestimmungen für internationale Registrierungen, für 
die Gebühren für einen Zeitraum von 20 Jahren entrichtet worden sind] 
a) Ist eine internationale Registrierung, für welche die erforderlichen 

Gebühren für einen Zeitraum von 20 Jahren entrichtet worden sind, 
Gegenstand einer nachträglichen Benennung nach Regel 24 und endet 
die laufende Schutzdauer mehr als zehn Jahre nach dem gemäss Re-
gel 24 Abs. 6 festgelegten Datum der nachträglichen Benennung, so 
finden die Bst. b und c Anwendung. 



(Original) 0.232.112.21 
 

65 

b) Sechs Monate vor Ablauf des ersten Zeitabschnitts von 10 Jahren der 
laufenden Schutzdauer für die internationale Registrierung übersen-
det das Internationale Büro dem Inhaber und gegebenenfalls seinem 
Vertreter eine Mitteilung mit Angabe des genauen Datums des Ab-
laufs des ersten Zeitabschnitts von zehn Jahren und der Vertragspar-
teien, die Gegenstand der unter Bst. a genannten nachträglichen Be-
nennung waren. Regel 29 gilt sinngemäss. 

c) Für die unter Bst. a genannten nachträglichen Benennungen ist die 
Zahlung der Ergänzungsgebühr und der individuellen Gebühr ent-
sprechend den in Regel 30 Ab. 1 Ziff. iii genannten Gebühren für den 
zweiten Zeitabschnitt von zehn Jahren erforderlich. Regel 30 Abs. 1 
und 3 gilt sinngemäss. 

d) Das Internationale Büro trägt die für den zweiten Zeitabschnitt von 
zehn Jahren erfolgte Zahlung an das Internationale Büro im interna-
tionalen Register ein. Das Eintragungsdatum ist das Datum des Ab-
laufs des ersten Zeitabschnitts von zehn Jahren, und zwar auch dann, 
wenn die erforderlichen Gebühren innerhalb der in Art. 7 Abs. 5 des 
Abkommens und in Art. 7 Abs. 4 des Protokolls genannten Nachfrist 
gezahlt werden. 

e) Das Internationale Büro teilt den Behörden der beteiligten benannten 
Vertragsparteien die erfolgte Zahlung oder die Nichtzahlung für den 
zweiten Zeitabschnitt von zehn Jahren mit und benachrichtigt gleich-
zeitig den Inhaber. 
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Gebührenverzeichnis 

1. Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das 
Abkommen massgebend ist 

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeit-
raum von 10 Jahren: 

Schweizer 
Franken 

1.1 Grundgebühr (Art. 8 Abs. 2 Bst. a des Abkom-
mens) 

 

1.1.1 wenn keine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist 653 

1.1.2 wenn eine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist 903 

1.2 Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse überstei-
gende Klasse der Waren oder Dienstleistungen 
(Art. 8 Abs. 2 Bst. b des Abkommens) 

 
 

73 

1.3 Ergänzungsgebühr für die Benennung eines jeden 
benannten Vertragsstaats (Art. 8 Abs. 2 Bst. c des 
Abkommens) 

 
 

73 

2. Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das 
Protokoll massgebend ist 

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeit-
raum von 10 Jahren: 

 

2.1 Grundgebühr (Art. 8 Abs. 2 Ziff. i des Protokolls)  

2.1.1 wenn keine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist 653 

2.1.2 wenn eine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist 903 

2.2 Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigen-
de Klasse der Waren oder Dienstleistungen (Art. 8 
Abs. 2 Ziff. ii des Protokolls), sofern nicht aus-
schliesslich Vertragsparteien benannt werden, für 
die individuelle Gebühren (siehe Nummer 2.4) zu 
zahlen sind (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a Ziff. i des 
Protokolls) 

 
 
 
 
 
 

73 
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 Schweizer 
Franken 

2.3 Ergänzungsgebühr für die Benennung jeder be-
nannten Vertragspartei (Art. 8 Abs. 2 Ziff. iii des 
Protokolls), sofern es sich bei der benannten Ver-
tragspartei nicht um eine Vertragspartei handelt, für 
die eine individuelle Gebühr (siehe Nummer 2.4) zu 
zahlen ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a Ziff. ii des Pro-
tokolls) 

 
 
 
 
 
 

73 
2.4 Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Ver-

tragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt 
einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Art. 8 
Abs. 7 Bst. a des Protokolls): der Betrag der indivi-
duellen Gebühr wird von jeder betroffenen Ver-
tragspartei festgesetzt. 

 

3. Internationale Gesuche, für die sowohl das Abkommen 
als auch das Protokoll massgebend sind 

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeit-
raum von 10 Jahren: 

 

3.1 Grundgebühr  
3.1.1 wenn keine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist 653 
3.1.2 wenn eine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist 903 
3.2 Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigen-

de Klasse der Waren oder Dienstleistungen 
 

73 
3.3 Ergänzungsgebühr für die Benennung jeder benann-

ten Vertragspartei, für die keine individuelle Gebühr 
zu zahlen ist 

 
 

73 
3.4 Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Ver-

tragspartei, für die eine individuelle Gebühr zu zah-
len ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a des Protokolls), 
sofern es sich bei dem benannten Staat nicht um 
einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkom-
men gebunden ist, und es sich bei der Ursprungsbe-
hörde um die Behörde eines Staates handelt, der 
(auch) durch das Abkommen gebunden ist (für 
einen solchen Staat ist eine Ergänzungsgebühr zu 
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zahlen): der Betrag der individuellen Gebühr wird 
von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt. 

 Schweizer 
Franken 

4. Mängel in bezug auf die Klassifikation der Waren 
und Dienstleistungen 

Folgende Gebühren sind zu zahlen (Regel 12 Abs. 1 Bst. b),  

4.1 wenn die Waren und Dienstleistungen nicht nach 
Klassen gruppiert sind 

77 sowie 4 
für jeden 
den zwan-
zigsten 
Begriff 
überstei-
genden 
Begriff 

4.2 wenn die im Gesuch angegebene Klassifikation 
eines oder mehrerer Begriffe unzutreffend ist 

20 sowie 4 
für jeden 
unzu-
treffend 
klassifi-
zierten 
Begriff 

 allerdings sind keine Gebühren zu zahlen, wenn der 
aufgrund dieser Nummer fällige Gesamtbetrag für 
ein internationales Gesuch weniger als 150 Schwei-
zer Franken beträgt. 

 

5. Benennung nach der internationalen Registrierung 

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen den Zeit-
raum zwischen dem Datum des Wirksamwerdens der Be-
nennung und dem Ablauf der laufenden Schutzfrist für die 
internationale Registrierung: 

 

5.1 Grundgebühr 300 

5.2 Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, 
die in demselben Gesuch angegeben wird, wenn in 
bezug auf diese Vertragspartei eine individuelle 
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Gebühr nicht zu zahlen ist (die Gebühr umfasst die 
verbleibenden 10 Jahre) 

 
73 

 Schweizer 
Franken 

5.3 Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Ver-
tragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt 
einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Art. 8 
Abs. 7 Bst. a des Protokolls): der Betrag der indivi-
duellen Gebühr wird von jeder betroffenen Ver-
tragspartei festgesetzt. 

 

6. Erneuerung 

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeit-
raum von 10 Jahren: 

 

6.1 Grundgebühr 653 

6.2 Zusatzgebühr, sofern die Erneuerung nicht nur für 
benannte Vertragsparteien erfolgt, für die individu-
elle Gebühren zu zahlen sind 

 

 

73 

6.3 Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, 
für die eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist 

 

73 

6.4 Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Ver-
tragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt 
einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Art. 8 
Abs. 7 Bst. a des Protokolls): der Betrag der indivi-
duellen Gebühr wird von jeder betroffenen Ver-
tragspartei festgesetzt 

 

6.5 Zuschlagsgebühr für die Inanspruchnahme der 
Nachfrist 

50 v. H. des 
Betrags der 
nach 
Nummer 
6.1 zu  
zahlenden 
Gebühren 
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 Schweizer 
Franken 

7. Änderungen 

7.1 Vollständige Übertragung einer internationalen 
Registrierung 

 
177 

7.2 Teilübertragung (für einen Teil der Waren oder 
Dienstleistungen oder einen Teil der Vertragspartei-
en) einer internationalen Registrierung 

 
 

177 

7.3 nach der internationalen Registrierung vom Inhaber 
beantragte Einschränkung, sofern diese, wenn sie 
mehrere Vertragsparteien betrifft, für alle Vertrags-
parteien dieselbe ist 

 
 
 

177 

7.4 Änderung des Namens und/oder der Anschrift des 
Inhabers einer oder mehrerer internationaler Regist-
rierungen, für die dieselbe Änderung in demselben 
Antrag beantragt wird 

 
 
 

150 

8. Informationen über internationale Registrierungen 

8.1 Anfertigung eines beglaubigten Auszugs aus dem 
internationalen Register mit Sachstandsanalyse einer 
internationalen Registrierung (detaillierter beglau-
bigter Auszug) 

 

 bis zu drei Seiten 155 
 für jede über die dritte hinausgehende Seite 10 

8.2 Anfertigung eines beglaubigten Auszugs aus dem 
internationalen Register bestehend aus einer Kopie 
sämtlicher Veröffentlichungen und sämtlicher Mit-
teilungen über die Schutzverweigerung, die sich auf 
eine internationale Registrierung beziehen (einfa-
cher beglaubigter Auszug) 

 

 bis zu drei Seiten 77 
 für jede über die dritte hinausgehende Seite 2 
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 Schweizer 
Franken 

8.3 eine einzelne schriftliche Bestätigung oder Auskunft  
 für eine einzelne internationale Registrierung 77 
 für jede weitere internationale Registrierung, wenn 

dieselbe Auskunft in demselben Antrag beantragt 
wird 

 
 

10 

8.4 Sonderdruck oder Fotokopie der Veröffentlichung 
einer internationalen Registrierung, je Seite 

 
5 

9. Besondere Dienstleistungen 

Das Internationale Büro ist ermächtigt, für eilige Vorgänge und für 
Dienstleistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht erfasst sind, 
eine Gebühr zu verlangen, deren Betrag es selbst festsetzen kann. 
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Verzeichnis der Regeln 

Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen 

Regel 1 Abkürzungen 

Regel 2 Mitteilungen an das Internationale Büro; Unterschrift 

Regel 3 Vertretung vor dem Internationalen Büro 

Regel 4 Berechnung der Fristen 

Regel 5 Störungen im Post- und Zustelldienst 

Regel 6 Sprachen 

Regel 7 Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse 

Kapitel 2: Internationale Gesuche 

Regel 8 Mehrere Hinterleger 

Regel 9 Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs 

Regel 10 Gebühren für das internationale Gesuch 

Regel 11 Andere als die Klassifikation der Waren und Dienstleistun-
gen betreffende Mängel 

Regel 12 Mängel in bezug auf die Klassifikation der Waren und 
Dienstleistungen 

Regel 13 Mängel in bezug auf die Angabe der Waren und Dienstleis-
tungen 

Kapitel 3: Internationale Registrierungen 

Regel 14 Eintragung der Marke im internationalen Register 

Regel 15 Datum der internationalen Registrierung in besonderen 
Fällen 

Kapitel 4: Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale 
Registrierungen berühren 

Regel 16 Frist für die Schutzverweigerung bei Widersprüchen 

Regel 17 Mitteilung der Schutzverweigerung 

Regel 18 Nicht vorschriftsmässige Schutzverweigerungen 

Regel 19 Ungültigerklärungen in den benannten Vertragsparteien 

Regel 20 Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers 
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Regel 21 Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung 
durch eine internationale Registrierung 

Regel 22 Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm 
ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung 

Regel 23 Teilung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Ein-
tragung oder der Basiseintragung 

Kapitel 5: Nachträgliche Benennungen; Änderungen 

Regel 24 Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung 

Regel 25 Antrag auf Eintragung einer Änderung; Antrag auf Eintra-
gung einer Löschung 

Regel 26 Mängel in den Anträgen auf Eintragung einer Änderung und 
auf Eintragung einer Löschung 

Regel 27 Eintragung und Mitteilung einer Änderung oder einer Lö-
schung; Erklärung über die Unwirksamkeit einer Änderung 
des Inhabers 

Regel 28 Berichtigung im internationalen Register 

Kapitel 6: Erneuerungen 

Regel 29 Offiziöse Mitteilung über den Schutzablauf 

Regel 30 Einzelheiten betreffend die Erneuerung 

Regel 31 Eintragung der Erneuerung; Mitteilung und Bescheinigung 

Kapitel 7: Blatt und Datenbank 

Regel 32 Blatt 

Regel 33 Elektronische Datenbank 

Kapitel 8: Gebühren 

Regel 34 Zahlung der Gebühren 

Regel 35 Währung, in der die Zahlungen zu entrichten sind 

Regel 36 Gebührenfreiheit 

Regel 37 Verteilung der Zusatz- und Ergänzungsgebühren 

Regel 38 Gutschrift individueller Gebühren auf den Konten der betei-
ligten Vertragsparteien 

Kapitel 9: Verschiedenes 
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Regel 39 Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen in 
bestimmten Nachfolgestaaten 

Regel 40 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 
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